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Amtliche / Öffentliche Bekanntmachungen 
 
Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 
sowie der öffentlichen Auslegung des Haushaltsplanes 2025/2026 der Stadt Ostritz 
Der Erlass der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 sowie die öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes 2025/2026 
werden gemäß § 76 Abs. 3 der SächsGemO, zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 27. Juni 2025, hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 

I. Allgemeines 
Gemäß § 76 Abs. 2 der SächsGemO hat der Stadtrat am 06. November 2025 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 
2025/2026 in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen. Entsprechend § 76 Abs. 1 wurde der Entwurf der Haushaltssatzung 
2025/2026 öffentlich ausgelegt (Beginn: 07. Oktober 2025 – Ende: 15. Oktober 2025). Am 24. Oktober 2025 – 24.00 Uhr endete 
die Frist der Einreichung von Bedenken und Anregungen durch die Abgabepflichtigen. 
Am 07. November 2025 wurde die Haushaltssatzung 2025/2026 der Rechtsaufsichtsbehörde, Kommunalamt des Landkreises Görlitz, 
übergeben. Die Haushaltssatzung 2025 und 2026 enthält genehmigungspflichtigen Teile. Die in der Haushaltssatzung 2025 festge-
setzte Kreditaufnahme in Höhe von 520.000 EUR und 2026 in Höhe von 440.000 EUR wird genehmigt. Der Bescheid der Rechtsauf-
sichtsbehörde vom 18. November 2025 zur Haushaltssatzung 2025/2026 enthält Auflagen und Hinweise.  
Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 06.11.2025 
folgende Haushaltssatzung beschlossen:  

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025/2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden 
Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:
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                                                         Haushaltsjahre 
                                                                                                                                                  2025                       2026 

im Ergebnishaushalt mit dem 
– Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf                                                              4.543.530,00 EUR    4.434.710,00 EUR 
– Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf                                                    4.855.180,00 EUR    5.129.310,00 EUR 
– Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf    – 311.650,00 EUR     – 694.600,00 EUR  
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf                                                         800.780,00 EUR                 0,00 EUR 
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf                                              744.060,00 EUR                 0,00 EUR 
– Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf        56.720,00 EUR                 0,00 EUR  
– Gesamtergebnis auf                                                                                                – 254.930,00 EUR     – 694.600,00 EUR  
– Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen  

des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf                                                                     0,00 EUR                 0,00 EUR 
– Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen  

des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf                                                                              0,00 EUR                 0,00 EUR 
– Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis  

mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf                                179.070,00 EUR       179.000,00 EUR 
– Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis  

mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf                                          0,00 EUR                 0,00 EUR  
– veranschlagtes Gesamtergebnis auf                                                                           – 75.860,00 EUR     – 515.600,00 EUR 
 
im Finanzhaushalt mit dem 
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                      4.928.580,00 EUR    4.136.190,00 EUR 
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                     5.109.600,00 EUR    4.659.250,00 EUR 
– Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit  

als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                                                                     – 181.020,00 EUR     – 523.060,00 EUR  

– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                        381.070,00 EUR       569.440,00 EUR 
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                       787.160,00 EUR       791.200,00 EUR 
– Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                       – 406.090,00 EUR     – 221.760,00 EUR  
– Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo  

aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender  
Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen  
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                          – 587.110,00 EUR     – 744.820,00 EUR  

– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                     520.000,00 EUR       440.000,00 EUR 
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                      89.750,00 EUR         88.230,00 EUR 
– Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                      430.250,00 EUR       351.770,00 EUR  
– Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf                          –401.596,00 EUR     – 393.050,00 EUR  
festgesetzt. 

§ 2 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen  
und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf                                                                 520.000,00 EUR       440.000,00 EUR 
festgesetzt. 

§ 3 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen,  
die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitonsförderungs- 
maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf                                                    0,00 EUR                 0,00 EUR 
festgesetzt. 

§ 4 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen  
in Anspruch genommen werden darf, wird auf                                                                     1.020.000 EUR           930.000 EUR 
festgesetzt. 
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§ 5 
keine Festsetzungen.  

§ 6 
Weitere Festsetzungen. 
Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird auf die Aufstellung 
eines Gesamtabschlusses verzichtet.  
Die Hebesätze wurden mit der Hebesatzsatzung der Stadt Ostritz 
vom 12.12.2024 festgesetzt.  
Diese lauten nachrichtlich: 
für die land- und forstwirtschaftlichen  
Betriebe (Grundsteuer A) auf                               375,00 v. H. 
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf               495,00 v. H. 
Gewerbesteuer auf                                             450,00 v. H. 
 
Stadt Ostritz, den 28. November 2025                                                                                  

 

 
  

gez. S. Rikl, Bürgermeisterin
 

II. Auslegung der Haushaltssatzung  
und des Haushaltsplanes 2025/2026 

Gemäß § 76 Abs. 3 der SächsGemO ist der Haushaltsplan mit 
der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung für die 
Dauer von mindestens einer Woche zur kostenlosen Einsicht 
durch jedermann, unabhängig von den üblichen Sprechzeiten, 
niederzulegen.   
Beginn der Auslegung:  
Montag, 01. Dezember 2025, 9.00 Uhr  
Ende der Auslegung:  
Freitag, 09. Dezember 2025, 12.00 Uhr  
Ort der Auslegung: Rathaus Ostritz – Ratssaal  
Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung  
für den Freistaat Sachsen (SächsGemO): 
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Sächs -
GemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Ge-

nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind, 

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 Sächs-
GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 

hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift ge-

genüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachver-
haltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nummer 3 oder 4 geltend ge-
macht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genann-
ten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 4Sätze 1 
bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der 
Satzung auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die 
Rechtsfolgen hingewiesen worden ist. 
 
 

Bekanntgabe der gefassten öffentlichen 
Beschlüsse aus der Stadtratssitzung  
am 6. November 2025 
Am Donnerstag, dem 06. November 2025, 19.00 Uhr 
wurde die lt. Sitzungskalender nichtöffentlich-vorbera-
tende Stadtratssitzung als öffentliche Sitzung anbe-
raumt. Es waren 11 Stadträte und die Bürgermeisterin 
anwesend, 1 Stadträtin fehlte entschuldigt (11+1 Ab-
stimmungsberechtigte). Ebenso konnte Bürgermeisterin 
Rikl 4 Gäste begrüßen. 

Nach Eröffnung, Bestätigung der Tagesordnung wurden im 
öffentlichen Teil der Sitzung folgende Beschlüsse gefasst: 
 
Beschluss 2025-039 
Beschluss über die Satzung über Aufwendungs- 
und Kostenersatz für Leistungen der Freiwilligen 
Stadtfeuerwehr Ostritz (Feuerwehrkostensatzung)  
Der Stadtrat beschließt: 
Die Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für 
Leistungen der Freiwilligen Stadtfeuerwehr Ostritz (Feu-
erwehrkostensatzung).  
Ja: 12 Nein: 0 Enthaltung: 0 Befangen:0 Einstimmig: X 
 
Beschluss 2052-052 
Beschluss zum Verkauf einer Teilfläche von ca. 300 m² 
des Flurstücks 5/5 der Gemarkung Ostritz, Flur 3   
Der Stadtrat beschließt: 
1. Die Stadt Ostritz verkauft eine unvermessene Teilflä-

che von ca. 300 m² des Flurstücks 5/5 der Gemarkung 
Ostritz, Flur 3.  

2. Der Kaufpreis für das Flurstück beträgt vorläufig 
3.000,00 €, dies entspricht einem Preis von 10,00 €/m². 

3. Die anteilig entstehenden Vermessungskosten für die 
Teilfläche aus dem Flurstück 5/5, Flur 3 der Gemar-
kung Ostritz trägt der Käufer. 

4. Alle sich aus dem Rechtsgeschäft ergebenden Kosten 
trägt der Käufer. 

5. Die Bürgermeisterin wird mit dem Abschluss eines 
Notarvertrages beauftragt.   

Ja: 12 Nein: 0 Enthaltung: 0 Befangen: 0 Einstimmig: X 
 
Beschluss 2025-049 
Beschluss über die Fortschreibung des Haushalts-
strukturkonzeptes für den Zeitraum 2025 bis 2029 
für die Stadt Ostritz  
Der Stadtrat beschließt: 
1. Dem fortgeschriebenen Haushaltsstrukturkonzept 

gemäß Anlage 1 wird zugestimmt. 
2. Die Maßnahmen des fortgeschriebenen Haushalts-

strukturkonzeptes sind beginnend mit der Haushalts-
planung 2025/ 2026 und Folgejahre umzusetzen und 
der aktuellen Haushaltslage anzupassen. 

3. Gemäß § 75 Abs. 5 der SächsGemO sind der Stadtrat 
und die Rechtsaufsichtsbehörde in der Mitte des 
Haushaltsjahres schriftlich über die Entwicklung und 
die Abweichungen des Haushaltsplanes sowie über 
den Vollzug des Haushaltsstrukturkonzeptes zu un-
terrichten.  

Ja: 11 Nein: 1 Enthaltung: 0 Befangen: 0 Einstimmig:  
 
Beschluss 2025-050 
Abwägung der eingegangenen Bedenken und  
Anregungen während der Auslegung der Haus-
haltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026  
Der Stadtrat beschließt: 
1. Der Stadtrat stellt fest, dass zum Entwurf der Haus-

haltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 keine 
Bedenken und Anregungen gemäß Anlage 1 durch 
Einwohner und Abgabepflichtige der Stadt Ostritz 
vorgebracht wurden. 

2. Folgende Änderungen ergeben sich nach der öffentli-
chen Auslegung: 
(a) Sachkonto 332101/632101: Erhöhung Benutzungs-

gebühren Sporthalle ab 2026 bis 2029 (Mehrein-
nahmen) 
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(b) Sachkonto 424101/724101: Anpassung Bewirt-
schaftung Bauhof ab 2025 bis 2029 

(c) Finanzhaushalt: Eintragung der übertragenen Er-
mächtigungen 2024 nach 2025 

Aufgrund der hier vorgebrachten Änderungen ergibt sich, 
dass die Haushaltssatzung mit den gesetzlich vorge-
schriebenen Mustern des Doppelhaushaltes 2025/2026 
gemäß den Anlagen des § 54 Abs. 1 SächsKomHVO neu 
zu erstellen sowie der Vorbericht entsprechend anzupas-
sen ist.  
Ja: 12 Nein: 0 Enthaltung: 0 Befangen: 0 Einstimmig: X 
 
Beschluss 2025-051 
Beschluss über die Haushaltssatzung für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026 der Stadt Ostritz  
Der Stadtrat beschließt: 
Der Stadtrat beschließt die als Anlage 1 zu diesem Be-
schluss beigefügte Haushaltssatzung für die Haushalts-
jahre 2025/2026 der Stadt Ostritz.  
Ja: 12 Nein: 0 Enthaltung: 0 Befangen: 0 Einstimmig: X 
 
Im Anschluss erfolgte der nichtöffentliche Teil.  
Die Sitzung endete gegen 22.00 Uhr.  

gez. Rikl, Bürgermeisterin 
 
 
Bekanntgabe der gefassten öffentlichen 
Beschlüsse aus der Stadtratssitzung  
am 20. November 2025 
Am Donnerstag, dem 20. November 2025, 19.00 Uhr 
fand die reguläre Sitzung des Stadtrates im Monat No-
vember statt. Es waren 10  Stadträte und die Bürgermeis-
terin anwesend, 2 Stadträte fehlten entschuldigt (10+1 
Abstimmungsberechtigte). Ebenso konnte Bürgermeiste-
rin Rikl 1 Bürger begrüßen. 
Nach Eröffnung, Bestätigung der Tagesordnung wurden 
im öffentlichen Teil der Sitzung folgende Beschlüsse ge-
fasst: 
 
Beschluss 2025-043 
Bestätigung der Gebührenkalkulation  
für die Trauerfeierhalle der Stadt Ostritz  
Der Stadtrat beschließt: 
1. Aufgrund der §§ 9 ff. Sächsisches Kommunalabga-

bengesetz (SächsKAG) und § 7 Abs.1 Sächsisches 
Bestattungsgesetz wird die als Anlage beigefügte Ge-
bührenkalkulation für die Nutzung der Trauerfeierhal-
le Ostritz bestätigt. 

2. Es wird folgende Festlegung getroffen: 
Die Gebühr für die Nutzung der Trauerfeierhalle der 
Stadt Ostritz als öffentliche Einrichtung wird auf 
166,50 € festgesetzt. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Satzung über die 
Trauerfeierhalle der Stadt Ostritz neu zu fassen, be-
kanntzumachen und am 01. Januar 2026 in Kraft zu 
setzen.  

Ja: 11 Nein: 0 Enthaltung: 0 Befangen: 0 Einstimmig: X 
 
Beschluss 2025-044 
Neufassung der Satzung über die Trauerfeierhalle 
der Stadt Ostritz  
Der Stadtrat beschließt: 
1. Die in der Anlage beigefügte Neufassung der Satzung 

über die Trauerfeierhalle der Stadt Ostritz wird bestätigt. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Satzung be-
kanntzumachen und zum 01. Januar 2026 in Kraft zu 
setzen.  

Ja: 11 Nein: 0 Enthaltung: 0 Befangen: 0 Einstimmig: X 
 
Beschluss 2025-045 
Bestätigung der Gebührenkalkulation  
für die Sporthalle Ostritz  
Der Stadtrat beschließt: 
1. Die als Anlage beigefügte Gebührenkalkulation für die 

Nutzung der Sporhalle der Stadt Ostritz wird bestä-
tigt. 

2. Es werden folgende Festlegungen getroffen: 
a) die Gebühr für die Nutzung durch ortsansässige 

Vereine, Altersbereich Kinder beträgt 6,00 €/Stun-
de Hallennutzung 

b) die Gebühr für die Nutzung durch ortsansässige 
Vereine, Altersbereich Erwachsene beträgt 25,00 €/ 
Stunde Hallennutzung 

c) die Gebühr für die kommerzielle Nutzung beträgt 
40,00€/Stunde Hallennutzung 

d) die Gebühr für die private Nutzung beträgt 30,00 €/ 
Stunde Hallennutzung 

e) die Tagesgebühr für die private Nutzung beträgt 
180,00 €/Tag Hallennutzung 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Sportstättenbe-
nutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Ostritz neu 
zu fassen, bekanntzumachen und am 01. Januar 2026 
in Kraft zu setzen.  

Ja: 11 Nein: 0 Enthaltung: 0 Befangen: 0 Einstimmig: X 
 
Beschluss 2025-046 
Neufassung der Sportstättenbenutzungs-  
und Entgeltordnung der Stadt Ostritz  
Der Stadtrat beschließt: 
1. Die in der Anlage beigefügte Neufassung der Sport-

stättenbenutzungs- und Entgeltordnung der Stadt 
Ostritz wird bestätigt. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Sportstättenbe-
nutzungs- und Entgeltordnung bekanntzumachen 
und zum 01. Januar 2026 in Kraft zu setzen.  

Ja: 11 Nein: 0 Enthaltung: 0 Befangen: 0 Einstimmig: X 
 
Beschluss 2025-047 
Beschluss über den Brandschutzbedarfsplan  
der Stadt Ostritz  
Der Stadtrat beschließt: 
den Brandschutzbedarfsplan der Stadt Ostritz  
Ja: 10 Nein: 1 Enthaltung: 0 Befangen: 0 Einstimmig:  
 
Beschluss 2025-048 
Beschluss zur Vergabe des Dienstleistungsauftra-
ges für die Beratungsleistungen und Begleitung der 
Stadt Ostritz bei der Erstellung eines Gesamtkon-
zeptes Erneuerbare Energien für die Stadt Ostritz  
Der Stadtrat beschließt: 
Die Vergabe des Dienstleistungsauftrages für die Bera-
tungsleistungen und Begleitung der Stadt Ostritz bei der 
Erstellung eines Gesamtkonzeptes Erneuerbare Energien 
für die Stadt Ostritz erfolgt entsprechend der Bewer-
tungsmatrix an den Bieter mit der höchsten Punktzahl 
dne.partners Gmbh mit Firmensitz in 09573 Augustus-
burg zum Tagessatz in Höhe von 590,00 € brutto. Der 
Dienstleistungsauftrag wird in Leistungspaketen mit ei-
ner durch den Stadtrat festgelegten Anzahl an Tagessät-
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zen vergeben. Die Bürgermeisterin wird beauftragt, die 
Leistungspakete zu definieren und mit dem Stadtrat ab-
zustimmen. 
Die Finanzierung erfolgt anteilig über die in 2025 erhal-
tene Einnahme eines Bereitstellungsentgeltes in Höhe 
von 20.000,00 € aus dem Nutzungsvertrag mit der Euro-
wind Energy GmbH sowie der einseitigen Zuwendung der 
Vindpark DE ApS ohne Gegenleistung für den Zeitraum 
2021 bis 2023 aus dem Vertrag zur finanziellen Beteili-
gung von Kommunen an Windenergieanlagen in Höhe 
von einmalig 10.051,00 Euro.  
Ja: 8 Nein: 3 Enthaltung: 0 Befangen: 0 Einstimmig:  
 
Beschluss 2025-053 
Beschluss über die Auswahl der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft und die damit verbundene Auf-
tragserteilung der Jahresabschlussprüfungen für 
die Jahre 2023– 2025 für die Stadt Ostritz   
Der Stadtrat beschließt: 
1. Die Firma B&P Wirtschaftsprüfung, Sitz: Dresden wird 

beauftragt, die Jahresabschlussprüfungen für die 
Haushaltsjahre 2023, 2024, und 2025 durchzufüh-
ren. 

2. Das Prüfungshonorar, gemäß vorliegendem Angebot, 
beträgt 8.996 € pro Jahresabschluss. Die Prüfungs-
kosten sind im Doppelhaushalt 2025/2026 einge-
stellt.  

Ja: 11 Nein: 0 Enthaltung: 0 Befangen: 0 Einstimmig: X 
 
Im Anschluss erfolgte der nichtöffentliche Teil.  
Die Sitzung endete gegen 21.00 Uhr. 
 

gez. Rikl, Bürgermeisterin 
 
Satzung über Aufwendungs-  
und Kostenersatz für Leistungen 
der Freiwilligen Stadtfeuerwehr Ostritz 
(Feuerwehrkostensatzung) 

Präambel 
Die Einsätze der Feuerwehr zur Brandbekämpfung und zur tech-
nischen Hilfe (§ 2 Abs. 2 Satz 2 SächsBRKG) sind unentgeltlich, 
soweit § 69 Absatz 2 und 3 SächsBRKG nichts Anderes bestim-
men (§ 69 Abs. 1 SächsBRKG). § 69 Abs. 2 und 3 sowie § 22 
Abs. 2 Satz 1 SächsBRKG ermächtigen zum Kostenersatz. Die 
Stadt Ostritz erlässt daraufhin eine Satzung, um kostenpflichtige 
Einsätze und sonstige Dienstleistungen ihrer Feuerwehr nach 
Durchschnitssätzen abzurechnen. Es gilt das Sächsische Gesetz 
über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz 
(SächsBRKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. März 
2024 (SächsGVBl. S. 289), in der jeweils gelten Fassung. 
 

§ 1 Aufwendungsersatz 
(1) Die Stadt erhebt Aufwendungsersatz für folgende Pflichtleis-

tungen der Feuerwehr:  
1.   Einsätze (§ 69 Abs. 2 und 3 SächsBRKG),  
2.   Brandverhütungsschauen (§ 22 SächsBRKG),  
3.   Brandsicherheitswachen (§ 23 SächsBRKG).  

(2) Einsätze werden in dem für die Hilfeleistung notwendigen 
Umfang abgerechnet. 

 
§ 2 Kostenersatz 

(1) Die Stadt erhebt Kostenersatz für die Inanspruchnahme ih-
rer Feuerwehr zu folgenden freiwilligen Leistungen: 
1.   sonstige technische Hilfeleistung, soweit es keine Pflicht-

aufgaben sind 
2.   Tierkörperbeseitigung 
3.   Stellungnahmen/Beratungen zum vorbeugenden und ab -

wehrenden Brandschutz 
(2) Die Kostenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der 

Feuerwehr. 

§ 3 Schuldner 
(1) Bei Pflichtleistungen bestimmt sich der Schuldner des Auf-

wendungsersatzes nach § 69 Absatz 2 und 3 SächsBRKG.  
(2) Bei freiwilligen Leistungen ist Schuldner, wer die Feuerwehr 

willentlich in Anspruch genommen hat.  
(3) Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 4 Fälligkeit 
Aufwendungs- und Kostenersatz werden einen Monat nach Be-
kanntmachung des Bescheides zur Zahlung fällig. 
 

§ 5 Kostensätze 
Gemäß § 69 Abs. 4 Satz 2 SächsBRKG werden die Stundensätze 
minutenweise abgerechnet.  
1. Personal je Stunde 

Die jeweiligen Kosten für Personal werden nach den Kosten-
sätzen entsprechend der Anlage (Kostenverzeichnis) zu die-
ser Satzung in der jeweils geltenden Fassung berechnet.  

2. Vorbeugender Brandschutz 
Brandverhütungsschau  
Personalkosten werden je Stunde entsprechend der tatsäch-
lichen Zeitdauer zuzüglich der aufgewendeten Zeit für die 
Vor- und Nachbereitung berechnet.  

3. Fahrzeuge je Stunde 
Die jeweiligen Kosten für Fahrzeuge werden nach § 20 i. V. 
m. Anlage 5 der Sächsischen Feuerwehrverordnung in der 
jeweils geltenden Fassung berechnet. Eine Auflistung der 
Fahrzeuge ist in der Anlage zu dieser Satzung zu finden.  

4. Anhänger je Stunde 
Die jeweiligen Kosten für Anhänger werden nach den Kos-
tensätzen entsprechend der Anlage (Kostenverzeichnis) zu 
dieser Satzung in der jeweils geltenden Fassung berechnet.  

5. Verbrauchsmittel 
Der Verbrauch von Ölbinde-, Säurebinde- sowie Schaum-
mittel und anderen Verbrauchsmitteln, außer Wasser, wird 
nach den Wiederbeschaffungskosten berechnet sofern diese 
nicht zur Normbeladung der in der Anlage genannten Fahr-
zeuge und Anhänger gehören.  

6. Entsorgung 
Die Entsorgung von aufgenommenen Öl- und Kraftstoffen, 
sonstigen Chemikalien sowie von Ölbinde-, Säurebinde- und 
Schaummitteln wird nach den tatsächlichen Kosten berechnet.  

7. Fremdkosten 
Es kann Kostenersatz verlangt werden für von der Gemeinde 
für den Einsatz von Hilfe leistenden Gemeinde- und Werk-
feuerwehren oder anderen Hilfe leistenden Einrichtungen 
und Organisationen erstattete Kosten und sonstige durch 
den Einsatz verursachte notwendige Kosten und Auslagen, 
insbesondere die Kosten und Auslagen, die durch die Hilfe-
leistung herangezogener und nicht durch bereits genannter 
Dritter, die Verwendung besonderer Lösch- und Einsatzmit-
tel und die Reparatur oder den Ersatz besonderer Ausrüs-
tungen entstanden sind. 

 
§ 6 Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt zum 20.01.2024 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung des Kostenersat-

zes und zur Gebührenerhebung für Leistungen der Feuer-
wehr der Stadt Ostritz (Feuerwehrgebührensatzung) vom 
19.10.2001 außer Kraft. 

 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung  
für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) 
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der SächsGe-
mO zustandegekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustandegekommen. 
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt 

ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Ge-

nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind, 

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 Sächs-
GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 
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4. innerhalb der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten 
Frist 
a)   die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 

hat oder 
b)   die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift ge-

genüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachver-
halts, er die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 Sächs-
GemO genannten Fristen jedermann diese Verletzung geltend 
machen. 
 
Ostritz, den 06. November 2025 
                                                                                  

 

 
  

gez. Stephanie Rikl, Bürgermeisterin  
 
 
Anlage zur Feuerwehrkostensatzung 
 
Kostenverzeichnis für Leistungen der Feuerwehr 
Fassung vom 24. November 2025  
1.       Personal je Stunde 
1.1.     Brand- und Hilfeleistungseinsätze               10,80 € 
1.2.     Brandsicherheitswache                            10,80 €  
2.       Brandverhütungsschau                             10,80 €  
3.       Fahrzeuge je Stunde 
3.1.    Ostritz 
3.1.1.  TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug 3000) 
3.1.2.  HLF 10 (Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug 10) 
3.1.3.  MTW (Mannschaftstransportwagen) 
3.2.    Leuba 
3.2.1.  TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser) 
3.2.2.  MTW (Mannschaftstransportwagen)  
4.       Anhänger je Stunde 
4.1.    Ostritz 
4.1.1.  FwA-Ösp (Ölsperre für Gewässer)                   43,80 € 
4.1.2.  FwA-STA (Schlauch-Transport-Anhänger)  24,00 € 
4.2.    Leuba 
4.2.1.  FwA-TSA (Tragkraftspritzen-Anhänger)  33,60 €  
 
 
 
 

Das Einwohnermeldeamt  
informiert 

 
 

Das Standesamt informiert 
 
Das Standesamt ist regulär bis 23. Dezember 2025, 
um 12.00 Uhr geöffnet. 
Für das Standesamt wird zum Jahreswechsel 2025/2026 
eine Rufbereitschaft, ausschließlich für Sterbefälle fest-
gesetzt.  
 
Die Rufbereitschaft gilt für die Termine: 
29.12.2025 035823 884-18 
30.12.2025 035823 884-18 
31.12.2025 0172 6165549 
  2.  1.2026 0172 6165549 
 
Die mit dem Standesamt zusammenarbeitenden Stellen 
werden entsprechend informiert. 
 

Manuela Aedtner, Standesbeamtin  
  
Die Verwaltungsleitung informiert 
Öffnungszeiten der Ämter zum Jahreswechsel 
Die Stadtverwaltung Ostritz ist bis Dienstag, 23. De-
zember 2025 geöffnet.  
Dabei gilt für den 22. und 23. Dezember 2025 folgende 
Sonderregelung: 
Montag, 22. Dezember 2025:  
zusätzliche Sprechzeit von 9.00 bis 12.00 Uhr,  
nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung 
Dienstag, 23. Dezember 2025:  
geöffnet nur von 9.00 bis 12.00 Uhr  
Auch in diesem Jahr ist die Stadtverwaltung Ostritz 
zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel 
komplett geschlossen. 
Erster telefonischer Sprechtag der städtischen Ämter im 
Jahr 2026 ist Montag, der 5. Januar 2026, erster Öff-
nungstag Dienstag, 6. Januar 2026 regulär von 9.00 bis 
12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr. 
 

Manuela Aedtner, Verwaltungsleitung 

 
Das Hauptamt informiert 

  
Abholung Abfallkalender  
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner, 
die Kommunen des Landkreises Görlitz wurden im Mai 
dieses Jahres darüber informiert, dass die gedruckten 
Abfallkalender nicht mehr, wie bisher, flächendeckend an 
alle Haushalte versendet werden. Diese Entscheidung 
wurde getroffen, um unnötige fehlende oder gar doppelte 
Zustellungen zukünftig zu vermeiden. Ab Dezember 2025 
werden die gedruckten Abfallkalender zentral für die 
Stadt Ostritz mit OT Leuba an das Rathaus (Markt 1, 
02899 Ostritz) geliefert. Hier liegen diese dann frei zu-
gänglich aus und können bei Bedarf zu den Sprechzeiten 
abgeholt werden.  
Als Alternative möchten wir unseren Einwohnerinnen und 
Einwohnern hiermit die Nutzung der Abfall-App bzw. den 
digitalen Abfallkalender der Entsorger auf der Webseite 
empfehlen. Die Abfall-App kann im Apple App-Store oder 
Google Play-Store kostenfrei heruntergeladen werden. 
Die Nutzung ist ebenfalls kostenfrei.

Herzliche Glückwünsche!
Die Stadt Ostritz gratuliert  
den neuen Erdenbürgern  
und deren Eltern. Am 21. Oktober 2025  
und am 8. November 2025 wurde  
je ein Junge beurkundet.  
Die Stadt Ostritz gratuliert allen  
Jubilarinnen und Jubilaren herzlichst  
zu ihren Geburtstagen und wünscht  
ihnen alles erdenklich Gute,  
viel Freude am Leben  
und vor allen Dingen  
immer gute Gesundheit.
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Informationen 
 

TERMIN 
  
Sprechstunde Friedensrichterin 
Dienstag, 9. Dezember 2025,  
von 15.00 bis 17.00 Uhr im Rathaus, Parterre. 
Kontakt per E-Mail: ines.fabisch@friedensrichterin.de 
Terminvereinbarung über Stadtverwaltung Ostritz,  
Telefon 035823 8840 
 
 
 

 

Adventstürchen mit Zukunftsblick:  
Wärmeplanung in Ostritz entdecken! 
Am 16. Dezember 2025 öffnet die Stadtverwaltung Ost-
ritz im Rahmen des Lebendigen Adventskalenders ihre 
Türen und lädt alle Bürgerinnen und Bürger zu einem be-
sonderen Nachmittag ein. Neben Kerzenschein und Ad-
ventsstimmung dreht sich alles um ein Thema, das uns 
alle betrifft: Wie bleibt es in Ostritz auch in Zukunft warm, 
bezahlbar und klimafreundlich? 
Die Stadt informiert über die laufende Kommunale Wär-
meplanung: Was bedeutet Wärmeplanung für Ostritz? 
Welche Schritte sind bereits erfolgt? Wie können Sie Ihre 
Ideen und Wünsche einbringen? 
Auf unserem Wärmewunschzettel können Sie Fragen, 
Sorgen und Anregungen notieren – von »Welche Heizlö-
sung passt zu meinem Haus?« bis hin zu kreativen Ideen 
für die Wärmezukunft. Ihre Beiträge sind wichtig: Sie flie-
ßen in den geplanten Bürgerdialog im Januar ein und hel-
fen, die Wärmeplanung gemeinsam zu gestalten.  
Auch für die Kleinen ist gesorgt: Bei einer Bastelaktion 
rund um das Thema Wärme können Kinder spielerisch 
entdecken, wie Wärme entsteht und warum sie wichtig ist. 
 
Wann? 16. Dezember 2025, ab 16.00 bis 18.00 Uhr 
Wo? Stadtverwaltung Ostritz,  

Markt 1, 02899 Ostritz 
 
Kommen Sie vorbei, genießen Sie die Adventsatmosphä-
re und gestalten Sie gemeinsam mit uns die Zukunft der 
Wärmeversorgung in Ostritz. Wir freuen uns auf Sie!   

 

Erreichbarkeit Regionalleitstelle  
Hoyerswerda 
Die für den Landkreis Görlitz zuständige Integrierte 
Regionalleitstelle Ostsachsen (IRLS) in Hoyerswerda 
ist telefonisch wie folgt zu erreichen.   
Notruf 112   für Feuerwehr, Rettungsdienst u. Notarzt  
116 117     Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst,  
            erreichbar:  

Mo., Di., Do. 19.00 – 7.00 Uhr 
Mi., Fr. 14.00 – 7.00 Uhr 
Sa., So.  0.00 –24.00 Uhr  

03571 19222 Anmeldung Krankentransport  
03571 19296  Allg. Erreichbarkeit IRLS / Feuerwehr
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LADEN SIE SICH DIE ABFALL-APP HERUNTER! 

ABFALL-APP 
DOWNLOADEN

Erhältlich bei:

Nie wieder Leerungstermine verpassen!
Erinnerungen für Rest-, Biomüll, gelbe und blaue Tonne.

Individuelle Einstellungen: Wählen Sie Wohnort, 
Erinnerungstag und Uhrzeit.

Mit Abfall-ABC: Alles über die richtige Abfallentsorgung.

Standorte für Glas- und Altkleidercontainer sowie 
Wertstoffhöfe

Adressen und Öffnungszeiten der 
Entsorgungsunternehmen

Landratsamt Görlitz | Regiebetrieb Abfallwirtschaft | Muskauer Straße 51 | 02906 Niesky | info@aw-goerlitz.de   
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Neueröffnung PENNY Ostritz  
PENNY eröffnet am 11. Dezember 2025 
seinen neuen Markt in Ostritz (An den 
Schrebergärten 2). Die Filiale, in der elf 
Beschäftigte arbeiten, ist 990 Quadrat-
meter groß und hat montags bis sams-
tags von 7.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. Der Markt verfügt 
über 80 Parkplätze. 
Der neue Baukörper beeindruckt mit einem kubischen 
Eingangsbereich, viel Glas und moderne Architektur er-
möglichen eine angenehme Lichtdurchflutung. In der 
Nachhaltigkeits- und Klimastrategie von PENNY spielen 
energieeffiziente Märkte eine zentrale Rolle. PENNY er-
richtet daher sogenannte Green Buildings, die mit moder-
ner Licht- und Klimatechnologie nahezu komplett ohne 
fossile Energieträger betrieben werden können. So nun 
auch in Ostritz. Diese nachhaltigen Märkte erfüllen min-
destens den Gold-Standard der Gesellschaft für Nachhal-
tiges Bauen (DGNB). Das erste Green Building eröffnete 
PENNY 2017 in Grabow. 
 
Folgende Kriterien erfüllen die Green Buildings  
von PENNY  
Tageslichtarchitektur: Ein Fensterlichtband an bis zu 
vier Gebäudeseiten sowie zusätzliche Dachlichtkuppeln 
ermöglichen die Nutzung von natürlichem Licht, welches 
durch ein energieeffizientes LED-Beleuchtungskonzept 
ergänzt wird. Der natürliche Lichteinfall trägt auch maß-
geblich zu einer höheren Aufenthaltsqualität für Kunden/ 
-innen und Mitarbeiter/-innen bei.  
Ökologische Baustoffe: Die charakteristische Träger-
konstruktion eines Green Buildings besteht aus dem 
nachwachsenden Rohstoff Holz, ebenso wie die Hauptfas-
sade und in vielen Fällen die Dachschale. Auch bei den 
weiteren Materialien wird auf umweltverträgliche und re-
cycelbare Baustoffe geachtet.  
Regenerative Energien: Die Green-Building-Märkte 
werden wie alle anderen Märkte, Lager und Reisebüros 
der REWE Group mit zu 100 Prozent zertifiziertem Grün-
strom versorgt. Wo sinnvoll, werden zusätzlich Photovol-
taikanlagen installiert.  
Wärmeversorgung: Bei der Wärmeversorgung wird 
durch den Einsatz von Wärmepumpen und die Abwärme-
nutzung aus den Kälteanlagen auf fossile Energieträger 
verzichtet.  
Kältetechnik und Kühlmöbel: Für Normal- und Tief-
kühlverbundanlagen kommt das natürliche Kältemittel 
CO2 und für steckerfertige Pluskühltruhen das natürliche 
Kältemittel Propen zum Einsatz. Pufferspeicher werden 
zur Wärmerückgewinnung eingesetzt, verglaste Wand-
kühlregale für Fleisch- und Molkereiprodukte lassen we-
niger Kälte entweichen. Die Energieeffizienz der Kühlmö-
bel wird außerdem durch integrierte LED-Beleuchtung, 
Energiesparventilatoren und den Verzicht auf Scheiben-
heizung bei Tiefkühlmöbeln erhöht.  
Soziokulturelle Faktoren: Green-Building-Märkte sind 
weitgehend barrierefrei und mit Behindertentoiletten und 
Wickelplatz ausgestattet. Zudem werden Faktoren wie 
der visuelle Komfort, die Raumluft oder eingangsnahe 
Fahrradstellplätze beachtet.  
PENNY rollt Konzept Markthalle aus 
Seit 2021 rollt PENNY das innovative und richtungswei-
sende Markthallen-Konzept bundesweit aus. Die Kunden-
reaktionen sind durchweg sehr positiv. Die Idee hinter der 

Markthalle: PENNY ermöglicht seinen Kunden/-innen 
durch eine U-förmige aufgestellte Regalanordnung einen 
schnellen Rundumblick über die thematisch zusammen-
gefassten Sortimente. Die Orientierung fällt leichter, der 
Einkauf wird intuitiver. 
In der Eröffnungswoche wird es eine Rabattaktion im Be-
reich von Obst und Gemüse und eine Gutscheinaktion be-
zogen auf den Einkaufswert geben. Auch in den Folgewo-
chen wird es attraktive Rabattaktionen geben. Die dazu-
gehörigen Gutscheine finden unsere Kunden/-innen im 
Vorfeld in unseren Ankündigungshandzetteln. 
Wir freuen uns sehr, dass Wreesmann wieder in das ak-
tuelle Interimsobjekt neben unserem Neubau einzieht, 
und somit gemeinsam mit uns vor Ort ist. Eine Eröffnung 
wird voraussichtlich im 1. Quartal 2026 stattfinden. 
 
Für Rückfragen: 
Anja Schwerdtfeger (Assistenz der Geschäftsleitung PENNY 
Ost) unter Anja.Schwerdtfeger@rewe-group.com 
 
 
 
Tierbestandsmeldung 2026  
Bekanntmachung  
der Sächsischen Tierseuchenkasse 
– Anstalt des öffentlichen Rechts – 
Sehr geehrte Tierhalterinnen und Tierhalter, 
bitte beachten Sie, dass Sie als Tierhalterin und Tierhalter 
von Pferden, Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, 
Geflügel, Fischen und Bienen zur Meldung und Bei-
tragszahlung bei der Sächsischen Tierseuchenkasse 
gesetzlich verpflichtet sind. 
Die fristgerechte Meldung und Beitragszahlung für Ihren 
Tierbestand ist Voraussetzung für: 
– eine Entschädigungszahlung von der Sächsischen 

Tierseuchenkasse im Tierseuchenfall, 
– die Beteiligung der Sächsischen Tierseuchenkasse an 

den Kosten für die Tierkörperbeseitigung und 
– die Gewährung von Beihilfen und Leistungen durch 

die Sächsische Tierseuchenkasse. 
Der Sächsischen Tierseuchenkasse bereits bekannte Tier -
halterinnen und Tierhalter erhalten Ende Dezember 2025 
einen Meldebogen per Post. Sollte dieser bis Mitte Januar 
2026 nicht bei Ihnen eingegangen sein, melden Sie sich 
bitte bei der Sächsischen Tierseuchenkasse, um Ihren 
Tierbestand anzugeben. 
Tierhalterinnen und Tierhalter, welche ihre E-Mail-Adres-
se bei der Sächsischen Tierseuchenkasse autorisiert ha-
ben, erhalten die Meldeaufforderung per E-Mail. 
Auf dem Tierbestandsmeldebogen oder per Online-Mel-
dung sind die am Stichtag 1. Januar 2026 vorhandenen 
Tiere zu melden. Sie erhalten daraufhin Ende Februar 
2026 Ihren Beitragsbescheid. Bis dahin bitten wir Sie, 
von Anfragen zum Beitragsbescheid abzusehen. 
Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf § 23 
Abs. 5 des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum 
Tiergesundheitsgesetz (SächsAGTierGesG) in Ver-
bindung mit der Beitragssatzung der Sächsischen 
Tierseuchenkasse, unabhängig davon, ob Sie die Tiere 
im landwirtschaftlichen Bereich oder zu privaten Zwecken 
halten. 
Darüber hinaus möchten wir Sie auf Ihre Meldepflicht bei 
dem für Sie zuständigen Veterinäramt hinweisen. 
 
Bitte unbedingt beachten: 
Auf unserer Internetseite erhalten Sie weitere Informa-
tionen zur Melde- und Beitragspflicht, zu Beihilfen der 
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Sächsischen Tierseuchenkasse sowie über die Tierge-
sundheitsdienste. Zudem können Sie, u.a. Ihr Beitrags-
konto (gemeldeter Tierbestand der letzten 3 Jahre), er-
haltene Beihilfen, Befunde sowie eine Übersicht über Ihre 
bei der Tierkörperbeseitigungsanstalt entsorgten Tiere 
einsehen. 

 
Sächsische Tierseuchenkasse  
– Anstalt des öffentlichen Rechts–  
Löwenstraße 7a 
01099 Dresden 
Telefon 0351 80608-30 
E-Mail: beitrag@tsk-sachsen.de  
Internet: www.tsk-sachsen.de 
 
 

Ortschronik 
 
Neiße-Hochwasser  
vom 7./8. August 2010 
Wie allen Ostritzern stehen auch mir die Bilder der Au-
gusttage noch lebhaft vor Augen. Am Sonnabend, dem  
7. August 2010, feierten wir unsere Goldene Hochzeit in 
der Klosterschenke. Der Tag, der so schön begann, ende-
te mit blankem Entsetzen. Nur wenige willkürlich ausge-
wählte Fakten sollen an diese Katastrophe erinnern. 
Die Ostritzer waren eigentlich gewarnt. Im »Heimat-
buch« erwähnt Julius Rolle von 1524 bis 1897 vierzehn 
verheerende Wasserfluten. Die letzte große Katastrophe 
ereignete sich 1897. Aber die Flut von 2010 übertraf noch 
das Ausmaß der Zerstörung. Die Hoffnung ruhte auf dem 
Hochwasserschutz, dessen Bau am 18. Juni 2006 be-
gann. Am 20. Juli 2007 konnte der erste Bauabschnitt ab-
genommen werden. Als nächstes war der Abriss des 
Wehrs in  Höhe des Blumberger Stegs vorgesehen.  
Als der Deutsche Wetterbericht im August 2010 vor 
Starkregen warnte, sahen wir das in Ostritz noch gelas-
sen. Was aber dann vom Himmel stürzte, war zu viel für 
Bäche und Flüsse. Vom 6. bis 8. August 2010 wurden in 
Zittau 123,3 l/m2 gemessen. Zum Hochwasser der Neiße 
kamen für Ostritz noch die Folgen des Dammbruchs am 
Witka-Stausee in Polen hinzu. Die SZ berichtete später: 
Bereits gegen 17.00 Uhr war das Fassungsvermögen des 
Stauwerks erreicht. »Um 18.00 Uhr bricht der Witka-
Damm schrittweise unter den Wassermassen zusammen. 
Das bestätigte der Betreiber des 48 Jahre alten Bau-
werks.« Warnungen aus Polen kamen erst über Umwege 
in Sachsen an. Da stand Hagenwerder bereits völlig unter 
Wasser. Eine Luftaufnahme vom Dammbruch veröffent-
lichte die SZ am 11. August 2010. Sie zeigt, dass das sta-
bil gebaute Mittelteil des Stauwerks fest steht, aber die 
nur mit Erde aufgefüllten Seitenteile vom überlaufendem 
Wasser weggerissen wurden. Die vom Osten kommende 
Hochflut erreichte die Neiße und staute den Fluss zusätz-
lich zurück. Die flussnahen Straßen  in Ostritz waren 
schnell zu reißenden Strömen geworden. Das Wasser er-
reichte die Häuser, deren Bewohner in das obere Stock-
werk flüchten mussten. Der elektrische Strom ging weg. 
Es war Abend geworden und das überflutete Gebiet lag 
in gespenstischer Finsternis. Die Nervenanspannung 
wurde noch verstärkt durch das Knattern der niedrig krei-
senden Hubschrauber, die mit ihren Scheinwerfern das 
Wasser absuchten nach Menschen, die eventuell vom 
Wasser mitgerissen wurden. In Leuba stand das Wasser 
1,20 m hoch in den  tieferliegenden Häusern. 
Am nächsten Morgen verlief sich das Wasser allmählich. 
Einen Teil der Flut hatte der im Aufbau befindliche Berz-
dorfer See aufgenommen. 

In den nächsten Tagen kamen Helfer. Sie räumten aus 
den Häusern aus, was durch den Schlamm unbrauchbar 
geworden war: Möbel, Wäsche, Teppichböden – selbst die 
hölzernen Fußböden mussten entfernt werden. Die Klos-
terstraße glich einem Möbellager. Für weiteren Stress 
sorgten bei den Hausbewohnern die angelieferten Ent-
feuchter – Geräte, die Tag und Nacht lautstark das Was-
ser aus den Hauswänden zogen. Gut waren die Ostritzer 
dran, die über die Wendezeit hinweg ihre alte Allianzver-
sicherung behalten hatten. Diese Versicherung bezahlte 
noch Hochwasserschäden. Hilfe kam von allen Seiten. 
Hohe Anerkennung verdient der Einsatz der Freiwilligen 
Feuerwehr mit Frau Bürgermeisterin Marion Prange. Be-
sonders aufmerksame Hilfe bekam das Kloster St. Mari-
enthal mit seinen denkmalgeschützten Gebäuden und 
den wertvollen sakralen Gegenständen. Das Deutsch-Pol-
nische Kinderhaus in der Antonstraße war im Erdge-
schoss wie ausgefegt, alles Spielzeug musste in den Müll. 
Die katholische Pfarrkirche auf ihrer kleinen Anhöhe hatte 
wie immer die Flut ohne Schaden überstanden. 
Die Wohnungen der Betroffenen konnten moderner aus-
gestattet werden. Aber die Spuren der inneren Verletzun-
gen, von Angst und Schmerz blieben unseren Freunden 
bis ans Lebensende. 

Josefine Schmacht 
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Informationen  
aus unserer Kita 

 
Ausflug der DRK-Kita »Veensmännel«  
in die Erfinderkiste –  
Ein Tag voller Entdeckungen 
 
Am Donnerstag, dem 6. November 2025, machte sich un-
sere Vorschulgruppe mit dem Taxi auf den Weg in die Er-
finderkiste nach Oderwitz, einer Lernwerkstatt für Kinder, 
in der Wissenschaft und Spaß auf faszinierende Weise zu-
sammenkommen. Der Tag war voll von spannenden Er-
lebnissen und Experimenten, die sowohl unser Wissen er-
weiterten als auch viel Raum für Staunen boten. 
 
Die Fahrt – Vorfreude pur 
Schon die Anfahrt war ein kleines Abenteuer. Die Kinder 
waren voller Vorfreude und konnten es kaum erwarten, 
endlich anzukommen. Im Taxi sprudelten die Gespräche 
über mögliche Erfindungen und Experimente, die wir in 
der Erfinderkiste entdecken und ausprobieren würden – 
die Spannung stieg mit jeder Minute. 
 
Erste Entdeckungen: Unser Körper 
Angekommen, ging es gleich los: Das Thema war der 
menschliche Körper. Die Kinder durften ihre eigene Kör-
per-Silhouette auf Papier nachzeichnen und diese mit den 
wichtigsten Organen und Körperteilen versehen. Wo sitzt 
das Herz, was macht die Lunge und wie funktioniert das 
Gehirn? Mit spannenden Bildern begannen die Kinder, das 
Innenleben des Körpers zu begreifen – ein faszinierender 
Einstieg in die Welt der Wissenschaft. 
 

  
 
Mit den Sinnen experimentieren 
Anschließend ging es weiter mit verschiedenen Statio-
nen, bei denen die Kinder ihre Sinne auf die Probe stellen 
konnten. Besonders beliebt war die Station, bei der sie 
mit verbundenen Augen Lebensmittel probieren konnten. 
Was verbarg sich hinter den verschiedenen Geschmacks-
richtungen? Die Kinder waren hochkonzentriert und ver-
suchten, mit ihren verbliebenen Sinnen (besonders dem 
Tastsinn und dem Geruch) herauszufinden, was sie da ge-
rade kosteten.  
Auch das Riechen und Tasten von verschiedenen Gegen-
ständen und Flüssigkeiten sorgte für spannende Aha-Mo-
mente – eine spielerische und lehrreiche Reise in die Welt 
der Sinne.

 
 

 
 
Ein Vulkan zum Staunen 
Zum krönenden Abschluss durften die Kinder selbst expe-
rimentieren: Sie bastelten einen Mini-Vulkan, der mit ei-
ner chemischen Reaktion »ausbrach«. Als die Lava spru-
delte, gab es kein Halten mehr – die Kinder waren faszi-
niert von diesem naturwissenschaftlichen Experiment und 
staunten über das, was sie selbst erschaffen hatten. 
 
Fazit – Ein unvergesslicher Tag 
Der Ausflug in die Erfinderkiste war ein unvergesslicher 
Tag voller Entdeckungen. Die Kinder haben nicht nur viel 
über ihren eigenen Körper und die Sinne gelernt, sondern 
auch auf spannende Weise die Welt der Wissenschaft ent-
deckt. Ein perfekter Mix aus Forschen, Experimentieren 
und Staunen, der uns noch lange in Erinnerung bleiben 
wird. Und eines steht fest: Wir kommen gerne wieder! 
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LebendigerLebendiger
AdventskalenderAdventskalender
Ostritz-LeubaOstritz-Leuba
Lebendiger

Adventskalender
Ostritz-Leuba

30.11. 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14. 15. 16. 17.

18. 19. 20. 22. 23.21.

ADVENTS-
KONZERT

 KATH. KIRCHE
 17.00 UHR 

FFW OSTRITZ
SCHULSTRASSE 1

17.00 UHR

 FAMILIEN
SCHWARZBACH +

EBERMANN

EDM.-
KRETSCHMER-

STR. 3 + 14
17 UHR

SALON MELLY

BAHNHOFSTR. 28
17.00 UHR

CARITAS-
ALTENPFLEGEHEIM
 ST.ANTONI-STIFT

GÖRLITZER 
STR. 7

17.00 UHR

FAMILYGAMES
EHEM. CAFÉ GIERSCH

V. SCHMITT- 
STR. 9

17.00 UHR

WEIHNACHTS-
MARKT OSTRITZ

14-20 UHR

WEIHNACHTS-
MARKT OSTRITZ

14-18 UHR
15 UHR 

WECKEN DES
WEIHNACHTS-

MANNS

BLÄSERCHOR 
BEIM

ALTERSGERECHTEN
WOHNEN

MARKT 18/19
17 UHR

VEREINSHAUS
VERSCHENKEMARKT

MARKT 2
17 UHR

KINDERHAUS
ST. FRANZISKUS

ANTONSTR. 1
16 UHR

FAMILIE
EBERMANN

KLOSTERSTR. 57
17 UHR

SCHKOLA
EDM.-

KRETSCHMER-
STR. 2

15-16 UHR

LEUBSCHES 
ADVENTSFEST

AB 14.30 UHR
AM DORFGEMEINSCHAFTS-

HAUS UND 
 AZ-MEWA

OSTRITZ
VIEBIGSTR. 20 

17 UHR

MODELL-
EISENBAHN-

AUSSTELLUNG 
DORFGEMEINSCHAFTS-

HAUS LEUBA

10-18 UHR

TISCHTENNIS-
VEREIN

SCHULSTR. 2
19 UHR

RATHAUS

MARKT 1
16-18 UHR

MEWA-BAD

SCHULSTR. 1A
17 UHR

OFFENER TREFF
KATH. GEMEINDEHAUS

SPANNTIGSTR. 3
15.30 UHR

FAMILIE
WAGNER

 
FRANZ -

 GAREIS-WEG 5
17 UHR

FAMILIE
SCHREIBER

A.-BEBEL-
STR. 2
17 UHR

FAMILIE
HIRCHE

ANTONSTR. 9
17 UHR

FAMILIE
PRECHEL

FELDLEUBA 3
17 UHR

NOEMI 
LA TERRA
FORSTHAUS

DITTERSBACHER
STR. 1
17 UHR

24.
HEILIGABEND

KRIPPEN-
ANDACHTEN 

IN DEN KIRCHEN
VON OSTRITZ -

LEUBA

15 UHR 
STOLLEN-

ANSCHNITT UND 
WEIHNACHTSLIEDER

202520252025

V.i.S.d.P.: Vereinshaus Ostritz, Markt 2, 02899 Ostritz

Aktuelle Infos findest du unter
www.vereinshaus-ostritz.de
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Vereine   
Vereinshaus  
Ostritz e. V. 
Ostritz, Markt 2  
www.vereinshaus-ostritz.de 
 

Familien-Kinder-Jugend-Zentrum   
Tel. 035823 86229 oder vereinshaus@t-online.de 
 
Vereinshaus Ostritz 
Seniorenberatung für Senioren und pflegende Angehörige 
Es besteht die Möglichkeit der individuellen Terminab-
sprache. Ansprechpartnerin: Birgit Heidrich, Dipl.-Sozial-
arbeiterin (FH), Telefon: 035823 77892 
 
 
Willkommenskultur in Ostritz 
Am 18. November 2025 war eine kleine und gleichzeitig 
besonders motivierte Gruppe der Einladung gefolgt, um 
sich Gedanken zur Willkommenskultur in unserer Stadt 
zu machen. Die Idee, ein Konzept zu erarbeiten wie Zu-
gezogene und Rückkehrer noch besser in Ostritz willkom-
men geheißen werden können, entstand beim Vereins- 
und Engagiertenstammtisch. 
Durch die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehren-
amt fand eine professionelle Begleitung des Workshops 
statt. Zunächst wurde überlegt, wer nach Ostritz kommt 
und wie wir diese Menschen in Ostritz begrüßen möchten. 
Viele Ideen wurden in mehreren Runden am Abend und 
am folgenden Tag diskutiert und anschließend priorisiert. 
Folgende Punkte sollen in der kommenden Zeit angegan-
gen werden.  
1. Willkommens-Beutel 
Alle Neu-Zugezogene bekommen bei der Ummeldung ei-
nen Ostritz-Beutel. Darin befindet sich eine Broschüre 
über Ostritz, ein Begrüßungsschreiben der Bürgermeiste-
rin mit wichtigen Informationen, Gutscheine, der aktuelle 
Stadtanzeiger. Weitere Dinge, die auf die Vereine und Un-
ternehmen hinweisen, werden den Beutel ergänzen.  
2. Corporate Identity – Leitbild der Stadt Ostritz 
Um andere Menschen in Ostritz willkommen zu heißen, 
muss man sich auch selbst mit seiner Stadt verbunden 
fühlen. Um die Gemeinschaft und die Zugehörigkeit zu 
stärken, möchten wir die Alleinstellungsmerkmale unse-
rer Stadt herausfinden.   
Weitere Ideen sind die Einführung einer Dorf-App und das 
Anbieten von Stadtführungen. Wer sich mit Ideen und 
tatkräftigen Handeln mit einbringen möchte, kann sich 
gerne an Cäcilia Schreiber wenden: c.schreiber@vereins-
haus-ostritz.de oder beim nächsten Treffen am Mitt-
woch, dem 28. Januar 2026, ab 19.30 Uhr im Ver-
einshaus Ostritz, Markt 2, dabei sein.  
 
30 Jahre  
Verein Freundeskreis  
der Abtei St. Marienthal 
Am 11./12. Oktober 2025 trafen sich 
Mitglieder des Vereins Freundeskreis 
der Abtei St. Marienthal zur jährlich 
stattfindenden Mitgliederversamm-
lung. Im Mittelpunkt standen Rechen-

schaftsbericht des Vorstands und nächste Vorhaben. Da-
zu nahm einen breiten Raum der Vortrag der Vorsitzen-
den Frau Maria Michalk ein. Sie sprach über die vielen Mü-
hen und Anstrengungen, die entstanden, um eine neue 
Orgel für die Klosterkirche zu ermöglichen. 
Für die angereisten Mitglieder ist es stets eine große 
Freude, die Schwestern zu treffen und Gespräche zu füh-
ren. Der Verein besteht nun seit 30 Jahren. Welch langer 
Zeitraum das ist, erkennt man auch daran, dass in dieser 
Zeit zehn Ordensschwestern verstorben sind. Ihrer wurde 
auf dem Klosterfriedhof gedacht. Auch die beiden Initia-
toren des Freundeskreises waren leider nicht mehr unter 
uns: die aus Ostritz stammenden Geistlichen Pfarrer 
Gottfried Swoboda und Pfarrer Michael Dittrich. Das fei-
erliche Hochamt in der Klosterkirche war der Mittelpunkt 
des Sonntags, ehe am Nachmittag Abschied von den 
Schwestern genommen wurde. Die weiteste Heimreise 
hatten dabei Frau Petra Nedbalova aus Prag und Monika 
Liebhäuser aus Augsburg.   

Josefine Schmacht 
 
 
Ostritzer Heimatverein e.V. 
Eine Hundertjährige aus Marienthal  
 

 
 

Foto: M. Böhmer 
 
Am 2. November 2025 beging Christa Beckert geb. Eber-
mann in Aschaffenburg ihren 100. Geburtstag. Geboren 
wurde sie 1925 als viertes von sieben Kindern des Zim-
mermanns Paul Ebermann und seiner Ehefrau Elisabeth 
(Liesel) Ebermann  in Marienthal Ortsteil Klosterfreiheit 
Nr. 44. So lautete die offizielle Adresse des Gemeinde-
hauses, in dem die Familie wohnte, als Teil der Wieshäu-
ser. Sie befanden sich zwar östlich der Neiße, gehörten 
aber zur Gemarkung Klosterfreiheit. Hier verbrachte 
Christa Ebermann ihre Kindheit und besuchte die Schule. 
1938 erwarb der Vater ein Grundstück genau gegenüber 



28. November 2025Seite 14 Der Ostritzer Stadtanzeiger

des Wohnhauses, jedoch schon auf Rusdorfer Flur. In das 
neue Haus konnte die Familie nicht mehr einziehen. Bis 
1945 waren lediglich die Grundmauern entstanden. Die 
Vertreibung am 22. Juni 1945 verlor die Familie ihren Be-
sitz.  
Zu diesem Zeitpunkt hatte Christa bereits in Zittau eine 
Anstellung gefunden und erlebte dadurch die Vertreibung 
nur indirekt. Schnell fand sie ihre Familie wieder, die im 
Haseldorf bei Verwandten untergekommen war. Ihre El-
tern zogen Anfang der 1950er Jahre in den »Konsum« ne-
ben der Klosterschenke und konnten das Haus 1957 er-
werben.  
Christa lernte in Zittau ihren späteren Ehemann Erich Be-
ckert kennen, den sie 1946 heiratete. Einen großen Teil 
ihres Lebens verbrachte Christa Beckert in Zittau, bedingt 
durch die berufliche Tätigkeit ihres Mannes auch einige 
Jahre in der Nähe von Berlin. Nach dem Eintritt in das 
Rentenalter zog das Ehepaar Beckert noch zu DDR-Zeiten 
zu ihren Kindern nach Aschaffenburg. Doch die Verbin-
dung in ihre Heimat Ostritz und Marienthal riss nie ab. 
Regelmäßig bis ins hohe Alter besuchte sie ihre Verwand-
ten, zuletzt 2018.  
Christa Beckert lebt mit ihrer jüngsten Tochter Kerstin 
und wird durch diese betreut. Sie konnte ihr Jubiläum bei 
wachem Verstand und recht guter Gesundheit im Kreis 
ihrer Familie erleben. 

 

150 Jahre Neißetalbahn 
Zusatzveranstaltung 
Die wichtige Bahnverbindung zwischen Zittau und Görlitz 
besteht in diesen Jahr 150 Jahre. 
Vor ausverkauftem Haus wurde im Oktober in Hirschfelde 
dieses Jubiläum gewürdigt. Auf Grund des großen Inte-
resses und vieler Nachfragen werden wir die abwechs-
lungsreiche und interessante Präsentation am 29. No-
vember 2025, um 14.00 Uhr im Evangelische Gemein-
dehaus, Ostritz, Kirchstraße 4 wiederholen. 
Eintritt frei, um eine Spende wird gebeten.  

Heimatverein Ostritz e.V.,  
Arbeitskreis Geschichte Hirschfelde, Modellbahnclub Zittau 

 
 

Weihnachten im Heimatmuseum 
Ausstellung alter Adventskalender 
Auch in diesem Jahr präsentiert sich das Heimatmuseum 
wieder weihnachtlich. In der Blockstube bezieht wie ge-
wohnt der Weihnachtsmann sein Quartier. Im übrigen 
Haus kann eine Ausstellung von historischen und neueren 
Adventskalendern aus über 100 Jahren besichtigt wer-
den. Lassen Sie sich in die Ihre Kindheit und die Ihrer El-
tern und Großeltern zurück versetzen, als die Adventska-
lender noch keine Schokolade enthielten.  
Adventskalender entstanden im 19. Jahrhundert, um den 
Kindern das Warten auf Weihnachten zu verkürzen. Der 
erste gedruckte Kalender erschien 1902 in Hamburg. 
Auch wenn sich die Anzahl der Türchen heute auf 24 fest-
gelegt hat, so gab es vor allem in der Anfangszeit Varian-
ten mit 18 Tagen (ab 6. Dezember) bis zu 31 Tagen. Im 
Laufe der Zeit entwickelten sich immer neue Formen. Zu-
nächst waren sie als drehbare Uhr gestaltet, später kamen 
die Türchen zum Öffnen in Mode. Dreidimensionale Mo-
delle zum Aufstellen gab es ebenso wie Abreißkalender, 
deren Bilder in ein Buch eingeklebt werden konnten. Oft 
wurde sie von namhaften Künstlern und Künstlerinnen ge-
staltet, die meist auch Kinderbücher illustrierten. Ihre Ka-
lender erzählen kleine Geschichten rund um Weihnachten.  
Unsere Ausstellung zeigt auf zwei Etagen die Vielfalt der 
Adventskalender, von historischen Exemplaren aus dem 
frühen 20. Jahrhundert bis zu kuriosen und selbstgebas-
telten aus der Gegenwart. Einen besonderen Platz neh-
men die Kalender aus Oberlausitzer Verlagen und von 
Oberlausitzer Künstlern ein.  
Die Ausstellung ist vom 6. Dezember 2025 bis zum  
1. Februar 2026 immer Sonnabend und Sonntag von 
14.00 bis 17.00 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet. 

Marita und Tilo Böhme 

105. Vereinsschau 
Ostritz, Markt 5 

 
Samstag, 6.12. 10 – 17 Uhr 
Sonntag, 7.12.  10 – 17 Uhr
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Feuerwehr  
Dienstplan der Freiwilligen  
Feuerwehr Ostritz 
Monat Dezember 2025  
Datum Uhrzeit Maßnahme   
Mo., 1.12. 17.00 Uhr Jugendfeuerwehr         

Auswertung 2025/ 
Vorbereitung Dienstplan 2026  

Mo., 1.12. 17.00 Uhr Lebendiger Adventskalender                  
                                    bei der Feuerwehr   
Do., 4.12. 17.00 Uhr    Einsatzabteilung                      

Erste Hilfe                                                       
Sa., 6.12. 13.00 Uhr Jugendfeuerwehr         

Kinotag               
Sa., 6.12. 12.00 Uhr    Aufbau Weihnachtsmarkt  
              ab 14.00 Uhr (Standbesetzung lt. Liste)         

21.00 Uhr Abbau            
So., 7.12.  12.00 Uhr Aufbau Weihnachtsmarkt   
             ab 14.00 Uhr (Standbesetzung lt. Liste) 

18.00 Uhr Abbau  
Mi., 10.12. 17.00 Uhr Alters- und Ehrenabteilung         

Weihnachtsfeier 
(ges. Einladung)  

Sa., 13.12. 10.30 Uhr    Jugendfeuerwehr         
        Weihnachtsfeier         
Der Weihnachtsmann fährt am Sonntag, 14. Dezember 
2025, zu den Kindern der Wehrangehörigen. 

Wir bedanken uns bei allen Kameradinnen und Kame-
raden, deren Angehörigen und den Kindern der Ju-
gendfeuerwehr für die geleistete Arbeit im Jahr 2025. 
Wir bedanken uns bei den Bürgern der Stadt Ostritz 
und Leuba, die uns bei der Arbeit unterstützten.  
Wir wünschen allen eine schöne Adventszeit, ein 
besinnliches Weihnachtsfest, einen fröhlichen Rutsch 
ins neue Jahr und vor allem ein brandfreies Jahr 2026. 
                                                   Wehrleitung      

Kirchennachrichten 
 

Ev.-Luth. Kirchgemeinde  
Ostritz-Leuba  
Vakanzvertretung:  
Pastorin Barbara Herbig 
Am Butterhübel 3, 02785 Olbersdorf,  
Tel. 03583 690367, Fax 03583 693550 
E-Mail: barbara.herbig@evlks.de 
 

Unser Gemeindehaus mit der Friedhofsverwaltung  
befindet sich in der Kirchstraße 4 in Ostritz. Es ist geöffnet  
dienstags von 15.00 bis 17.00 Uhr. Tel. 035823 77849.  
Das zuständige Pfarrbüro ist in Dittelsdorf,  
Hirschfelder Straße 5. Frau Ebermann ist dort zu erreichen: 
dienstags 9.00 bis 11.00 und 15.00 bis 17.00 Uhr. 
E-Mail: KG.Siebenkirchen-Dittelsdorf@evlks.de  
 
Christenlehre und Bibelentdecker 
1. –3. Klasse    mittwochs 15.30 –16.15 Uhr in Ostritz 
Singkreis          mittwochs 16.15 –16.45 Uhr in Ostritz 
4. –6. Klasse    mittwochs 16.45 –17.30 Uhr in Ostritz 

 
  Ostritzer Ballspielclub e. V. 
  Ergebnisse und kommende Ansetzungen
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Gottesdienste und Veranstaltungen 
30.11.   10.00 Uhr   Advents-Familien-Gottesdienst 
                             in Ostritz,  
                             Gp. Hirsch und Pfr. Wappler 
 7.12.   10.00 Uhr    Gottesdienst in Ostritz, Abendmahl, 
                             Pfrn. Herbig 
14.12.     8.30 Uhr   Gottesdienst in Leuba, Pfr. Wappler 
21.12.    8:30 Uhr   Gottesdienst in Ostritz, Pfr. Wappler  
 
Gottesfurcht 
Gott ermutigt im Monatsspruch Dezember: »Euch aber, 
die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne 
der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln (Maleachi 
3,20).« 
Diese Worte richteten sich an das Volk Israel in einer Zeit 
geistlicher Lauheit. Viele hatten sich von Gott abgewandt. 
Meist nicht als offene und bewusste Erklärung, sondern 
eher als allmähliches und langsames Abweichen und 
Wegdriften. Immer weniger spielte Gott im konkreten All-
tag eine Rolle. Dennoch schien und scheint das auch heu-
te zunächst keine Auswirkungen zu haben (vgl. Mal 3,13–
19), sodass sich die Gottesfürchtigen manchmal fragen, 
ob es sich überhaupt noch lohnt, Gottes Wort ernst zu 
nehmen. Dieser treuen, kleinen Herde wird jedoch ermu-
tigend zugesagt, dass ihnen die »Sonne der Gerechtig-
keit« aufgehen wird. Gott wird eingreifen und Situationen 
ändern, bleibt also treu und gottesfürchtig! Wobei »fürch-
ten« natürlich nicht meint, Angst zu haben, sondern Ehr-
furcht, Respekt und Vertrauen gegenüber Gott und spe-
ziell gegenüber Jesus Christus. Es geht um eine innere 
Herzenshaltung. Wer sich dafür entscheidet, darf darauf 
vertrauen, dass Jesus Christus zu seiner Zeit Heil, Ge-
rechtigkeit und Segen schenkt, selbst wenn die Umstän-
de zwischenzeitlich anders aussehen. Der Gottesfürchti-
ge richtet seine Entscheidungen nach biblischen Prinzi-
pien aus, auch wenn es unbequem ist und nicht dem ent-
spricht, »was die Leute denken«. Im Leben des Gleich-
gültigen spielen hingegen Jesus Christus, Gebet, Bibel 
oder Gottesdienst eher keine Rolle. Und so möchte ich al-
le motivieren, sich weiterhin an Gott zu halten, auch 
wenn es kurzfristig scheinbar keine Vorteile bringt. Ma-
leachi 3,18 jedenfalls erklärt: »Ihr werdet am Ende doch 
sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerech-
ten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, 
und dem, der ihm nicht dient.« Nur Mut!  
 

Pfr. Martin Wappler 
 
41 Jahre Partnergemeinde  
Ostritz – Knesebeck 
Erlebten wir mit einem kleinen Teil unserer Ostritzer 
Kirchgemeinde vom 2. bis 5. Oktober 2025 in der St. Ka-
tharinengemeinde in Knesebeck.  
Die Knesebecker Freunde begrüßten uns herzlich; inner-
halb einer feierlichen Taizè-Andacht durften wir unsere 
Verbundenheit in unserem christlichen Glauben erfahren, 
leben und spüren.  
Dass eine Partnerschaft über so viele Jahre Bestand hat, 
sei schon etwas sehr besonderes, erwähnte Pastor Salef-
sky innerhalb seiner Predigt zum Tag der Deutschen Ein-
heit am 3. Oktober 2025 im Gottesdienst im Grenzmu-
seum Böckwitz, einem symbolträchtigen Ort. An diesem 
Tag erinnerten wir uns gemeinsam an die bewegte Zeit 
der Jahre 1989 und 1990; und in der Ausstellung dieses 
kleinen Grenzmuseums kam eindrucksvoll zum Aus-
druck, was eine innerdeutsche Grenze für diese einstmals 
getrennten Dörfer Zicherie und Böckwitz bedeutete. Wir 

erinnerten uns im Gottesdienst auch daran, dass 1980 die 
evangelischen Kirchen der beiden deutschen Staaten zu 
einer gemeinsamen Friedensdekade aufriefen, die 1981 
an zehn Tagen im November stattfand und in Ostritz bis 
heute noch stattfindet.  
Am Abend lud der Knesebecker Pastor Patrick Haase zu 
einem Südafrika-Abend in das Knesebecker Gemeinde-
haus ein. An kreativ, dem Thema »Südafrika« und liebe-
voll gedeckten Tischen hörten wir gespannt seinen Aus-
führungen und sahen Bilder der Orte seiner Heimat. Ge-
krönt wurde dieser so interessante und kurzweilige 
Abend von kulinarischen Köstlichkeiten, die wir nachher 
miteinander genießen durften, seine Frau Claudia und er 
hatten sie extra für uns gezaubert hatten, wir waren be-
geistert und des Lobes voll! 
Der Samstag führte uns nach Wolfsburg, wo wir uns ein-
drucksvolle Beispiele moderner Kirchenarchitektur an-
schauten. Besonders beeindruckt hat uns die Heilig-Geist-
Kirche des finnischen Architekten Alvar Aalto – eine Kirche 
voller Licht und besonderer Spiritualität. In Gesprächen 
mit den Menschen vor Ort teilten wir unsere Sorgen: Was 
passiert, wenn Kirchen leer bleiben oder verkauft werden 
müssen? Wir bemerkten, dass wir vor ähnlichen Heraus-
forderungen stehen. Den Samstagabend ließen wir mit 
Liedern und Erzählen im gemütlichen Beisammensein im 
Gemeindehaus ausklingen. Wir haben dankbar gespürt, 
wie wertvoll für uns diese freundschaftlichen Beziehungen 
sind und unsere Verbindung im Glauben in unseren jewei-
ligen Lebenssituationen trägt. 
Der Erntedank-Gottesdienst bildete den festlichen Ab-
schluss unseres Wochenendes in Knesebeck. In einer von 
Kindern der Knesebecker Kindertagesstätten Kirche und 
vor einem von den jetzigen Konfirmandinnen und Konfir-
manden geschmückten Altar feierten wir Gottes Schöp-
fung und unsere Freude über alle reichen Gaben, die wir 
täglich empfangen dürfen. Diese Feststunde umrahmte 
musikalisch neben einer fantastischen Klavierbegleitung 
der Knesebecker Bläserkreis. In seiner Predigt hat Pastor 
Haase das Thema Gemeinschaft und Teilen aufgegriffen, 
passend zu Erntedank und zur Begegnung der beiden Ge-
meinden. 
Nach einem gemeinsamen Mittagessen im Knesebecker 
Hof und mit vielen Eindrücken gefüllt, traten wir die 
Heimreise an. Gern greifen wir die von Pastor Haase zi-
tierten Worte aus dem im Erntedankgottesdienst gesun-
genen Lied auf: »Meine Kirche, jetzt und hier, meine Kir-
che lebt von dir und mir.« Wir danken unseren Glaubens-
freunden in Knesebeck für ihre Gastfreundschaft und 
freuen uns auf ihren nächsten Besuch bei uns in Ostritz 
im September 2026.  

Astrid Kleschatzky 
 

 
 

Foto: Astrid Kleschatzky 
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Katholische Kirche  
Pfarrei St. Marien Zittau 
Gemeinde Ostritz 
Spanntigstr. 3, 02899 Ostritz 
Tel. 035823 86357 (Pfarrbüro) 
oder 035823 779587 
(Gemeindereferent Stephan Kupka) 
www.sankt-marien-zittau.de 

 Gottesdienste und Veranstaltungen  
 
30.11.                   1. Adventssonntag  
             8.30 Uhr   Hl. Messe und  
             9.30 Uhr   Kindergottesdienst  
           17.00 Uhr   Adventskonzert  
                             mit dem Kirchenchor  
                             und der Bläsergruppe 
 
03.12.    6.00 Uhr   Roratemesse, anschl. Frühstück 
           14.30 Uhr   Seniorennachmittag 
 
07.12.                   2. Adventssonntag  
           10.00 Uhr   Familiengottesdienst  
                             als Wort-Gottes-Feier  
           16.30 Uhr   ökumen. Andacht  
                             auf dem Weihnachtsmarkt 
 
10.12.    6.00 Uhr   Morgenandacht im Kerzenschein, 
                             anschl. Frühstück 
 
14.12.                   3. Adventssonntag  
             8.30 Uhr   Hl. Messe und  
             9.30 Uhr    Kindergottesdienst 
 
21.12.                   4. Adventssonntag  
             8.30 Uhr   Hl. Messe und  
             9.30 Uhr   Kindergottesdienst 
           10.00 Uhr   Hl. Messe mit Orgelweihe im Kloster 
                             (Bischof Timmerevers) 
 
24.12.                   Heiligabend  
           15.00 Uhr   Krippenandacht in der evang. Kirche 
           22.00 Uhr   Christnacht 
 
26.12.  10.00 Uhr   Wort-Gottes-Feier  
                             mit Aussendung der Sternsinger 
 
28.12.                   Fest der Hl. Familie  
             8.30 Uhr   Hl. Messe 
 
31.12.  17.00 Uhr   Jahresschlussandacht 
 
 
Regelmäßige Termine im November 
jeden Dienstag        17.30 Uhr Rosenkranz 
jeden Donnerstag    17.30 Uhr Rosenkranz 
jeden Freitag           10.00 Uhr Gottesdienst  
                             im Antonistift, am 28.11.  
                             mit Segnung des Adventskranzes  
dienstags                19.30 Uhr Probe Kirchenchor  
donnerstags            15.30– 17.30 Uhr  
                             offener Treff im Gemeindehaus

Pfarrbüro Außenstelle Ostritz:  
Mittwoch  9.00 –11.00 Uhr (Frau Paulick),  

  14.00 –16.00 Uhr (Stephan Kupka) 
 
Pfarrbüro Zittau: Telefon Zittau: 03583 500960 
Dienstag 13.00– 16.30 Uhr, Donnerstag 9.00– 11.00 Uhr, 
Freitag 8.00– 11.00 Uhr  
 
Adventskonzert am ersten Advent 
Traditionell am ersten Advent laden der Ostritzer katho-
lische Kirchenchor und die Bläsergruppe der evangeli-
schen Gemeinde zum Adventskonzert 17.00 Uhr in die 
katholische Kirche ein. Texte zum Nachdenken runden 
das etwa einstündige Programm ab. Eintritt ist frei, Kol-
lekte für die Kirchenmusik. 
 
Kindergottesdienste im Advent 
Wir laden herzlich ein am ersten, dritten du vierten Ad-
vent zum Kindergottesdienst 9.30 Uhr.  
Damit der Tag ganz entspannt beginnen kann, starten wir 
mit einem gemeinsamen Frühstück ab 8.30 Uhr, zu dem 
gern etwas mitgebracht werden kann.  
9.15 Uhr ist Singekreis, bevor dann die Andacht mit »Mo-
ritz Maus« beginnt (in Anlehnung an den Essener Ad-
ventskalender) 
 
Krippenausstellung von Veronika Schindler 
Vom ersten bis zweiten Advent sind wieder Krippen aus 
aller Welt und aus eigener Herstellung von Frau Veronika 
Schindler in der Kirche unter der Orgelempore zu sehen. 
Eintritt ist frei und tagsüber täglich möglich. Eine Spende 
wird erbeten. 
 
Der offene Treff findet nun jede Woche mit wechseln-
dem Programm statt. Es lohnt sich also immer vorbei zu 
schauen. Ideen und Angebote zur Mitwirkung sind herz-
lich willkommen unter offener-treff@kath-kirche-ostritz.de. 
 
Weihnachtskonzert in Andělka 
Zum jährlichen Weihnachtskonzert der Grundschule 
Višňová und anderer Beteiligter an der »lebendigen Krip-
pe« herzliche Einladung am Samstag, 13. Dezember 2025, 
17.00 Uhr in die St.-Anna-Kirche in Engelsdorf (Andělka) 
 
Sternsingeraktion 2026 
Kinder, die gern Singen und/oder den Segen in die Häuser 
bringen und dabei Spenden für Kinder in Not erbitten, 
werden wieder gesucht – ebenso jugendliche oder er-
wachsener Begleiter. Bitte meldet Euch dafür an, damit 
auch die vielen Besuche wieder sein können. Vorgeschla-
gene Termine für das Sternsingen sind Montag, der 29. 
Dezember 2025 und Samstag, der 3. Januar 2026 Anmel-
dung unter stephan.kupka@pfarrei-bddmei.de 
 
Krippenspielproben 
Ab 3. Dezember 2025 sind die Proben mittwochs in der 
evangelischen Kirche. 
Nochmalige Bitte: Besonders für Ton (und Licht) wäre es 
toll, wenn sich schon vor der Aufführung jemand mit der 
Technik anfreundet und sich Zeit dafür nehmen kann! 
Das Krippenspiel wird in diesem Jahr in der evangelischen 
Kirche am Heiligabend mit einer Andacht 15.00 Uhr auf-
geführt und am 2. Januar 2026 in der katholischen Kirche 
14.00 Uhr.
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Zweckverband Wasserversor-
gung Ostritz-Reichenbach 

Satzung über den Anschluss an die  
öffentliche Wasserversorgungsanlage 
und ihre Benutzung im Gebiet des 
Zweckverbandes Wasserversorgung  
Ostritz-Reichenbach 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasserversor-
gung Ostritz-Reichenbach (im Folgenden: Verband) hat auf-
grund von § 35 Abs. 1 Verordnung über Allgemeine Bedingungen 
für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) vom 20.06.1980 
(BGBl. I S. 750, 1067), zuletzt geändert am 11.12.2014 (BGBl. 
I S. 2010), § 43 Abs. 1 Sächsisches Wassergesetz (SächsWG)  
i. d. F. der Bekanntmachung vom 12.07.2013 (SächsGVBI.  
S. 503), zuletzt geändert am 19.06.2024 (SächsGVBl. S. 636) 
sowie § 47 Abs. 2 in Verbindung mit § 6 Abs. 1 und § 5 Abs. 4 
des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit 
(Sächs KomZG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15.04.2019 (Sächs- 
GVBI. S. 270, zuletzt geändert am 09.02.2022 (SächsGVBI.  
S. 134) in Verbindung mit §§ 4, 14 und 124 der Sächsischen Ge-
meindeordnung (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 9. März 2018 (SächsGVBI. S 62), zuletzt geändert 
am 29.05.2024 (SächsGVBI. S. 500) sowie der §§ 2, 9, 17 und 
33 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG)  
i. d. F. der Bekanntmachung vom 09.03.2018 (SächsGVBI.  
S. 116, zuletzt geändert am 13.12.2023 (SächsGVBI. S. 876) in 
ihrer Sitzung am 07.10.2025 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 Allgemeines 
1) Der Verband betreibt die Wasserversorgung als öffentliche 

Einrichtung zur Versorgung der Grundstücke des Verbands-
gebietes mit Wasser (öffentliche Wasserversorgungsanla-
ge). Art und Umfang der öffentlichen Versorgungsanlagen 
sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung, Erweiterung, Sanie-
rung, Betrieb und Beseitigung (Stilllegung) bestimmt der 
Verband. Ein Rechtsanspruch auf Herstellung, Erweiterung, 
Sanierung oder Änderung der öffentlichen Wasserversor-
gungsanlage besteht nicht. 

2) Der Verband kann die Erfüllung der Aufgabe Wasserversor-
gung im Rahmen der Gesetze ganz oder teilweise auf einen 
privaten Dritten (Wasserversorgungsunternehmen) über-
tragen. Der Verband bleibt für die Überwachung und Einhal-
tung der gesetzlichen Vorgaben auch bei Übertragung auf 
Dritte verantwortlich. 

3) Die öffentliche Versorgungsanlage bildet eine rechtliche und 
wirtschaftliche Einheit. Zu dieser Anlage gehören alle vom 
Verband selbst oder in seinem Auftrag betriebenen Anlagen 
der Wasserversorgung, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit 
der Gewinnung, Aufbereitung, Förderung, Speicherung so-
wie dem Transport und der Verteilung von Wasser dienen, 
bis zum Beginn des Hausanschlusses (Abzweigstelle des 
Verteilungsnetzes.  

4) Der Anschluss an die öffentliche Einrichtung und die Was-
serlieferung erfolgen nach Maßgabe abzuschließender pri-
vatrechtlicher Verträge mit dem Verband auf der Grundlage 
der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Ver-
sorgung mit Wasser (AVBWasserV) und der Ergänzenden 
Bedingungen des Zweckverbandes Wasserversorgung Ost-
ritz-Reichenbach für die Wasserversorgung zur AVBWasserV 
in der jeweils gültigen Fassung. 

 
§ 2 Grundstücksbegriff, Grundstückseigentümer 

1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zu-
sammenhängende und einem gemeinsamen Zweck dienen-
de Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selb-
ständige wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um 
mehrere Grundstücke oder Teile von Grundstücken im Sinne 
des Grundbuchrechtes handelt.  

2) Die in dieser Satzung für Grundstückseigentümer erlasse-
nen Vorschriften gelten auch für Erbbauberechtigte oder 
ähnlich zur Nutzung eines Grundstückes dinglich Berechtig-
te. Sind mehrere Personen dinglich zur Nutzung eines 
Grundstücks berechtigt, so ist jeder von ihnen berechtigt 
und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner. 

3) Bei Grundstücken, die im Grundbuch noch als Eigentum des 
Volkes eingetragen sind, tritt an die Stelle des Grundstücks-
eigentümers nach den Vorschriften dieser Satzung der Ver-
fügungsberechtigte im Sinne von § 6 Abs. 1 des Gesetzes 
über die Feststellung der Zuordnung von ehemals volksei-
genem Vermögen (Vermögenszuordnungsgesetz – VZOG) vom 
22.03.1991 (BGBI. S. 766) in der Fassung vom 03.08.1992 
(BGBI. S. 1464). 

 
§ 2a Begriffsbestimmung 

1) Anschlussnehmer ist der Grundstückseigentümer. Der Erb-
bauberechtigte, Wohnungseigentümer/die Wohnungseigen-
tümergemeinschaft, und sonst dinglich zur baulichen Nut-
zung des Grundstücks Berechtigte tritt an die Stelle des 
Grundstückseigentümers. 

2) Als Wasserabnehmer gelten die Anschlussnehmer, die zur 
Nutzung eines Grundstücks oder einer Wohnung berechtig-
ten Personen (insbesondere auch Pächter, Mieter, Untermie-
ter usw.) und alle sonstigen zur Entnahme von Wasser auf 
dem Grundstück Berechtigten sowie jeder, der der öffentli-
chen Wasserversorgung tatsächlich Wasser entnimmt. 

3) Öffentliche Wasserversorgungsanlagen sind insbesondere 
das öffentliche Verteilungsnetz, Hochbehälter, Brunnen, 
Wasserwerke und Pumpwerke. Zu den öffentlichen Wasser-
versorgungsanlagen gehören auch die Hausanschlüsse im 
Bereich der öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen bis zur 
Grundstücksgrenze (Grundstücksanschlüsse), die sich im 
Eigentum des Verbandes befinden. 

4) Der Hausanschluss besteht aus der Verbindung des Vertei-
lungsnetzes mit der Anlage des Anschlussnehmers (Ver-
brauchseinrichtungen). Er beginnt an der Abzweigstelle des 
Verteilungsnetzes (Versorgungsleitung) und endet mit der 
Hauptabsperrvorrichtung.  

 
§ 3 Anschluss- und Benutzungsrecht 

1) Jeder Anschlussnehmer (§ 2a Abs. 1) eines im Verbandsge-
biet liegenden Grundstückes ist berechtigt, den Anschluss 
seines Grundstückes an die öffentliche Wasserversorgungs-
anlage und die Belieferung mit Wasser nach Maßgabe dieser 
Satzung zu verlangen (Anschluss- und Benutzungsrecht), 
soweit dies technisch und wirtschaftlich zumutbar ist. Art 
und Weise des Anschlusses und die Benutzung werden durch 
den mit dem Verband abzuschließenden Versorgungsvertrag 
näher bestimmt, der neben den Allgemeinen Bedingungen 
für die Wasserversorgung (AVBWasserV) ergänzende Bedin-
gungen des Verbandes enthält. Die Verpflichtungen zum An-
schluss und zur Benutzung ergeben sich aus den §§ 4 und 
6 dieser Satzung. Detailregelungen ergeben sich aus den er-
gänzenden Bedingungen des Zweckverbandes Wasserver-
sorgung Ostritz-Reichenbach für die Wasserversorgung zu 
den Allgemeinen Bedingungen für die Wasserversorgung 
(AVBWasserV) und der AVBWasserV. 

2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf 
solche Grundstücke, die durch eine betriebsfertige öffentli-
che Versorgungsleitung erschlossen werden. Die Grund-
stückseigentümer können nicht verlangen, dass eine neue 
Versorgungsleitung hergestellt oder eine bestehende Ver-
sorgungsleitung geändert wird. 

3) Der Anschluss eines Grundstückes an eine bestehende Ver-
sorgungsleitung kann versagt werden, wenn die Wasserver-
sorgung wegen der Lage des Grundstückes oder aus sons-
tigen technischen oder betrieblichen Gründen dem Verband 
erhebliche Schwierigkeiten bereitet oder besondere Maß-
nahmen erfordert.  

4) Das Anschluss- und Benutzungsrecht besteht auch in den 
Fällen der Absätze 2 und 3, sofern der Grundstückseigentü-
mer sich verpflichtet, die mit seiner Anschlussforderung 
(z.B. Bau und Betrieb) zusammenhängenden Mehrkosten zu 
übernehmen und auf Verlangen Sicherheiten zu leisten. Der 
Verband kann verlangen, dass sich der Grundstückseigen-
tümer verpflichtet, insoweit auch den Unterhaltungs- und 
Erneuerungsaufwand dauerhaft zu tragen und entsprechend 
Sicherheit zu leisten (insbesondere dingliche Sicherheit). 

  
§ 4 Anschluss- und Benutzungszwang 

1) Die Anschlussnehmer, sind verpflichtet, Grundstücke, auf 
denen Wasser verbraucht wird, an die öffentliche Wasser-
versorgungsanlage anzuschließen, wenn sie an ein öffentli-
ches Grundstück (Straße, Weg, Platz) mit einer betriebsfer-
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tigen Versorgungsleitung grenzen oder einen unmittelbaren 
Zugang zu einem solchen Grundstück über ein Privatgrund-
stück, ein rechtlich gesichertes Leitungsrecht haben oder 
dadurch haben, dass das dazwischen liegende Grundstück 
demselben Eigentümer gehört.  

2) Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversor-
gungsanlage angeschlossen sind, ist der gesamte Bedarf an 
Wasser im Rahmen des Benutzungsrechts (§ 3) ausschließ-
lich aus dieser Anlage zu decken (Benutzungszwang). Aus-
genommen ist der Wasserbedarf für Beregnungs- und Gieß-
zwecke von Gärten und Grünflächen. 

 
§ 5 Befreiungen vom Anschluss- und Benutzungszwang 
1) Von der Verpflichtung zum Anschluss an die öffentliche Was-

serversorgung und von der Verpflichtung zur Benutzung der 
Einrichtung sind die nach § 4 Verpflichteten auf Antrag in-
soweit und solange zu befreien, als ihnen der Anschluss oder 
die Benutzung wegen ihres, die öffentlichen Belange über-
wiegenden, privaten Interesses an der eigenen Versorgung 
mit Trinkwasser nicht zugemutet werden kann und die Be-
freiung wasserwirtschaftlich unbedenklich ist. Der Antrag 
auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei 
dem Verband einzureichen. 

2) Von der Verpflichtung zur Benutzung der Einrichtung sind 
die nach § 4 Verpflichteten auf Antrag insoweit und solange 
zu befreien, als dem Verband im Rahmen des wirtschaftlich 
Zumutbaren der Bezug auf den von den Verpflichteten ge-
wünschten Verbrauchszweck oder auf einen Teilbedarf be-
schränkt werden kann. Der Wasserbedarf ist im Übrigen aus 
der öffentlichen Wasserversorgung des Verbandes zu de-
cken. 

3) Ohne Antrag ist die Nutzung von Eigengewinnungsanlagen 
(Brunnen, Regenwassersammelanlagen u. ä.), die gemäß  
§ 4 Abs. 2, Satz 2 ausschließlich zur Verwendung des Was-
sers außerhalb baulicher Anlagen benutzt werden und keine 
Verbindung zu den Anlagen des Verbandes haben, vom An-
schluss- und Benutzungszwang befreit. Etwaig erforderliche 
wasserrechtliche Genehmigungen bleiben unberührt. Die 
Anzeige- und Zustimmungspflichten für Eigengewinnungs-
anlagen richten sich nach § 16 dieser Satzung. 

4) Die Befreiung kann unter Bedingungen und Auflagen sowie 
befristet erteilt werden.  

 
§ 6 Art der Versorgung 

1) Das Wasser muss den geltenden Rechtsvorschriften und den 
anerkannten Regeln der Technik für Trinkwasser entspre-
chen. Der Verband ist verpflichtet, das Wasser unter dem 
Druck zu liefern, der für eine einwandfreie Deckung des üb-
lichen Bedarfs im betreffenden Versorgungsgebiet erforder-
lich ist. Er ist berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck 
des Wassers im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen 
Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik zu 
ändern, falls dies in besonderen Fällen aus wirtschaftlichen 
oder technischen Gründen zwingend notwendig ist; dabei 
sind die Belange des Anschlussnehmers zu berücksichtigen. 

2) Stellt der Anschlussnehmer Anforderungen an Beschaffen-
heit und Druck des Wassers, die über die vorgenannten Ver-
pflichtungen hinausgehen, so obliegt es ihm selbst, die er-
forderlichen Vorkehrungen zu treffen. 

 
§ 7 Umfang der Versorgung, Unterrichtung 

bei Versorgungsunterbrechungen 
1) Der Verband ist verpflichtet, das Wasser jederzeit am Haus-

anschluss zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht: 
1. so weit zeitliche Beschränkungen zur Sicherstellung der 

öffentlichen Wasserversorgung erforderlich oder sonst 
nach dieser Satzung vorbehalten sind, 

2. soweit und solange der Verband an der Versorgung 
durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren 
Beseitigung ihm wirtschaftlich nicht zugemutet werden 
kann, gehindert ist. 

2) Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit dies zur 
Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten erforderlich ist. 
Der Verband hat jede Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit 
unverzüglich zu beheben. 

3) Der Verband hat die Anschlussnehmer bei einer nicht nur für 
kurze Dauer beabsichtigten Unterbrechung der Versorgung 
rechtzeitig in geeigneter Weise zu unterrichten. Die Pflicht 
zur Unterrichtung entfällt, wenn sie 

1. nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und 
der Verband dies nicht zu vertreten hat oder 

2. die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbre-
chungen verzögern würde. 

 
§ 8 Verwendung des Wassers 

1) Das Wasser wird nur für die eigenen Zwecke des Anschluss-
nehmers, seiner Mieter und ähnlich berechtigter Personen 
zur Verfügung gestellt. Die Weiterleitung an sonstige Dritte 
ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Verbandes zulässig. 
Diese muss erteilt werden, wenn dem Interesse an der Wei-
terleitung nicht überwiegende versorgungswirtschaftliche 
Gründe entgegenstehen. 

2) Das Wasser darf für alle Zwecke verwendet werden, soweit 
nicht in dieser Satzung oder auf Grund sonstiger gesetzli-
cher oder behördlicher Vorschriften Beschränkungen vorge-
sehen sind. Der Verband kann die Verwendung für bestimm-
te Zwecke beschränken, soweit dies zur Sicherstellung der 
allgemeinen Wasserversorgung erforderlich ist. 

3) Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser ist 
beim Verband vor Beginn der Bauarbeiten zu beantragen. 
Entsprechendes gilt für Anschlüsse zu sonstigen vorüberge-
henden Zwecken. Bauwasser darf nicht in die Verbrauchs-
einrichtung eingespeist werden. 

 
§ 9 Unterbrechung des Wasserbezuges 

und Einstellung der Versorgung 
1) Will ein Anschlussnehmer den Wasserbezug länger als drei 

Monate einstellen, so hat er dies dem Verband mindestens 
zwei Wochen vor der Einstellung schriftlich mitzuteilen. Wird 
der Wasserverbrauch ohne rechtzeitige schriftliche Mitteilung 
eingestellt, so haftet der Anschlussnehmer dem Verband für 
die Erfüllung sämtlicher sich aus der Satzung sowie Ziffer 9 
Abs. 6 der Ergänzenden Bedingungen des Zweckverbandes 
Wasserversorgung Ostritz-Reichenbach für die Wasserver-
sorgung zur AVBWasserV ergebenden Verpflichtungen.  

2) Der Anschlussnehmer kann eine zeitweilige Absperrung sei-
nes Anschlusses bis maximal über einen Zeitraum von neun 
Monaten verlangen, ohne damit das Benutzungsverhältnis 
aufzulösen. Die Kosten für die zeitweilige Absperrung seines 
Anschlusses sowie der Entsperrung nebst der dann erforder-
lichen Leitungsspülung hat der Anschlussnehmer nach An-
lage 1 (Anlage 1: Regelung der Kostenerstattung durch An-
schlussnehmer für Wasser) zu tragen. Die Grundgebühr wird 
vom Verband auch für den Zeitraum der zeitweiligen Absper-
rung erhoben. 

3) Der Verband ist berechtigt, die Versorgung fristlos einzustel-
len, wenn der Anschlussnehmer den Bestimmungen dieser 
Satzung oder des Versorgungsvertrages zuwiderhandelt und 
die Einstellung erforderlich ist, um eine unmittelbare Gefahr 
für die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzuwehren, 
den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung 
oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern 
oder zu gewährleisten, dass Störungen anderer Wasserab-
nehmer, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des 
Verbandes oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des 
Trinkwassers ausgeschlossen sind. 

4) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nicht-
zahlung einer fälligen Abgabenschuld trotz Mahnung ist der 
Verband berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach An-
drohung zu Lasten des Anschlussnehmers einzustellen. Bei 
wiederholten Zuwiderhandlungen ist der Verband berech-
tigt, ohne weitere Vorankündigung die Versorgung einzu-
stellen. Dies gilt nicht, wenn der Anschlussnehmer darlegt, 
dass die Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur Schwere 
der Zuwiderhandlung stehen und hinreichende Aussicht be-
steht, dass der Anschlussnehmer seinen Verpflichtungen 
nachkommt. Der Verband kann mit der Mahnung zugleich 
die Einstellung der Versorgung androhen. 

5) Der Verband ist außerdem berechtigt, die Versorgung ein-
zustellen, sofern trotz zumutbarer Bemühungen ein An-
schlussnehmer nicht zu ermitteln ist. 

6) Der Verband hat die Versorgung unverzüglich wieder aufzu-
nehmen, sobald die Gründe für die Einstellung entfallen sind 
und der Anschlussnehmer die Kosten der Einstellung und 
Wiederaufnahme der Versorgung als Vorkasse ersetzt hat. 

 
§ 10 Grundstücksbenutzung 

1) Der Anschlussnehmer hat zur örtlichen Versorgung das An-
bringen und Verlegen von Leitungen einschließlich Zubehör 
zur Zu- und Fortleitung von Wasser über seine im gleichen 
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Versorgungsgebiet liegenden Grundstücke sowie erforderli-
che Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen. Diese 
Pflicht trifft nur die Grundstücke, die an die Wasserversor-
gung angeschlossen sind oder zum Anschluss vorgesehen 
sind, die vom Anschlussnehmer in wirtschaftlichem Zusam-
menhang mit der Wasserversorgung genutzt werden oder 
für die die Möglichkeit der Wasserversorgung sonst wirt-
schaftlich vorteilhaft ist. Sie entfällt, wenn die Inanspruch-
nahme der Grundstücke den Anschlussnehmer mehr als 
notwendig oder in unzumutbarer Weise belasten würde. 

2) Der Anschlussnehmer ist rechtzeitig über Art und Umfang 
der beabsichtigten Inanspruchnahme des Grundstücks zu 
benachrichtigen. 

3) Der Anschlussnehmer kann die Verlegung von Einrichtungen 
verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr 
zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat der Verband zu 
tragen. Dienen die Einrichtungen ausschließlich der Versor-
gung des Grundstücks, so hat abweichend von der Bestim-
mung in Satz 2 der Anschlussnehmer die Kosten zu tragen. 

4) Wird der Wasserbezug eingestellt, so hat der Grundstücks-
eigentümer die Entfernung der Einrichtungen zu gestatten 
oder sie auf Verlangen des Verbandes noch fünf Jahre un-
entgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zu-
gemutet werden kann. 

5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege 
und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Plan-
feststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen 
und Verkehrsflächen bestimmt sind. 

 
§ 11 Zutrittsrecht 

Der Anschlussnehmer hat dem mit einem Ausweis versehenen 
Beauftragten des Verbandes oder eines vom Verband beauftrag-
ten Dritten den Zutritt zu seinen Räumen und zu den in § 14 ge-
nannten Einrichtungen zu gestatten, soweit dies für die Prüfung 
der technischen Einrichtung, zur Wahrnehmung sonstiger Rech-
te und Pflichten nach dieser Satzung, insbesondere zur Ablesung 
oder zum Ermitteln der Grundlagen für die Gebührenbemes-
sung, erforderlich ist. Der Beauftragte des Verbandes kann sich 
der Amtshilfe der Sitzgemeinde bedienen. 
 

§ 12 Anschlussantrag 
1) Der Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung und jede 

Änderung des Hausanschlusses ist vom Anschlussnehmer 
unter Benutzung eines beim Verband erhältlichen Vordrucks 
für jedes Grundstück beim Verband zu beantragen. Der Ver-
band kann auch ein digitales Antragsverfahren zur Verfü-
gung stellen. Dem Antrag sind insbesondere folgende Un-
terlagen beizufügen, soweit sich die erforderlichen Angaben 
nicht bereits aus dem Antrag selbst ergeben: 
1. Nachweis der Grundstückseigentümergemeinschaft, 
2. ein Lageplan bzw. Flurkartenauszug im Maßstab 1:500 

und ein Grundriss des Anschlussraumes oder Schacht-
bauwerkes, wo die Hauptabsperrvorrichtung ange-
bracht werden soll nebst Beschreibung und Skizze der 
geplanten Verbrauchseinrichtung, 

3. der Name des Installationsunternehmens, durch das die 
Wasserverbrauchsanlagen eingerichtet oder geändert 
werden soll, 

4. eine nähere Beschreibung besonderer Einrichtungen 
(z.B. bei Gewerbetreibenden), für die auf dem Grund-
stück Wasser verwendet werden soll, die Angabe des 
geschätzten Wasserbedarfes sowie Angaben über eine 
etwaige Eigengewinnungsanlage, 

5. im Falle des § 3 Abs. 4 die Verpflichtungserklärung zur 
Übernahme der mit seiner Anschlussforderung (z.B. 
Bau und Betrieb) zusammenhängenden Mehrkosten so-
wie der dinglichen Sicherheit, 

6. sämtliche Angaben, die für die ordnungsgemäße Ab-
rechnung erforderlich sind (Anzahl der Wohn- und/oder 
Gewerbeeinheiten, usw.). 

2) Der Verband kann weitere Unterlagen und Informationen 
abfordern. 

 
§ 13 Technische Anschlussbedingungen 

Die technischen Anforderungen und Details zum Hausanschluss 
und zu weiteren Anlagenteilen sowie zum Betrieb der Ver-
brauchseinrichtung ergeben sich aus den Ergänzenden Bedin-
gungen des Zweckverbandes Wasserversorgung Ostritz-Rei-
chenbach für die Wasserversorgung zur AVBWasserV, Ziffer 7 
und 9. 

§ 14 Messeinrichtungen 
Die Einzelheiten zur Messung und zu Messeinrichtungen ergeben 
sich aus den Ergänzenden Bedingungen des Zweckverbandes 
Wasserversorgung Ostritz-Reichenbach für die Wasserversor-
gung zur AVBWasserV, Ziffer 10. 
 

§ 15 Haftung des Anschlussnehmers 
Der Anschlussnehmer haftet für schuldhaft verursachte Schä-
den, die insbesondere infolge einer unsachgemäßen Benutzung 
oder den Bestimmungen dieser Satzung, der AVBWasserV und/ 
oder der Ergänzenden Bedingungen des Zweckverbandes Was-
serversorgung Ostritz-Reichenbach für die Wasserversorgung 
zur AVBWasserV zuwiderlaufenden Benutzung der Wasserver-
sorgunganlagen entstehen.  
 

§ 16 Anzeige- und Mitteilungspflichten 
1) Der Grundstückseigentümer hat dem Verband spätestens 4 

Wochen vor Errichtung einer Eigengewinnungsanlage schrift-
lich Mitteilung zu machen und die Zustimmung des Verban-
des einzuholen. 

2) Bereits vorhandene Eigengewinnungsanlagen sind dem Ver-
band innerhalb von 6 Wochen nach Inkrafttreten dieser Sat-
zung schriftlich anzuzeigen, soweit noch nicht erfolgt. 

 
§ 17 Ordnungswidrigkeiten 

1) Ordnungswidrig im Sinne von § 124 Abs. 1 SächsGemO han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
1. entgegen § 4 ein Grundstück nicht an die öffentliche 

Wasserversorgung anschließt, 
2. entgegen § 4 nicht seinen gesamten Wasserbedarf der 

öffentlichen Wasserversorgung entnimmt, 
3. entgegen § 8 Abs. 1 Wasser an Dritte ohne schriftliche 

Zustimmung des Verbandes weiterleitet, 
4. entgegen § 8 Abs. 3 Bauwasser in die Verbrauchsein-

richtung einspeist, 
5. entgegen § 9 die Wasserversorgung nach erfolgter Ein-

stellung der Versorgung eigenmächtig wieder aufnimmt, 
2) Ordnungswidrig im Sinne von § 6 Abs. 2 Nr. 2 SächsKAG 

handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig seine Anzeige-
pflichten nach § 16 nicht, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig nachkommt. 

3) Die Vorschriften des Sächsischen Verwaltungsvollstreckungs-
gesetzes (SächsVwVG) bleiben unberührt. 

 
§ 18 Inkrafttreten 

1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. Gleichzeitig treten die im Verbandsgebiet bisher gel-
tenden Regelungen zur Wasserversorgung außer Kraft. 

2) Aufgrund dieser Satzung sind folgende Regelungen getrof-
fen worden: 
− Ergänzende Bedingungen des Zweckverbandes Wasser-

versorgung Ostritz-Reichenbach für die Wasserversor-
gung zur AVBWasserV 

− Anlage 1 – Regelung zur Kostenerstattung durch An-
schlussnehmer für Trink- und Betriebswasser 

− Anlage 2 – Wassertarif 
 
Diese Regelungen treten gleichzeitig mit der Satzung am Tage 
nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
ausgefertigt am: 07.10.2025 
 
Reichenbach, 07.10.2025 gez. Weise, Verbandsvorsitzender 
 
 

Ergänzende Bedingungen des Zweck -
verbandes Wasserversorgung Ostritz-
Reichenbach für die Wasserversorgung 
zu den Allgemeinen Bedingungen  
für die Wasserversorgung (AVBWasserV) 

Geltungsbereich 
Diese Ergänzenden Bedingungen des Zweckverbandes Wasser-
versorgung Ostritz-Reichenbach für die Wasserversorgung zu den 
Allgemeinen Bedingungen für die Wasserversorgung (AVBWas-
serV) gelten für alle Anschlussnehmer (Wasserabnehmer), die 
durch den Zweckverband Wasserversorgung Ostritz-Reichenbach 
(nachstehend „Verband") mit Wasser versorgt werden. 
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Soweit in dieser Satzung und den dazugehörigen Anlagen auf die 
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung 
mit Wasser (AVBWasserV) verwiesen wird, bezieht sich dieser 
Verweis auf die jeweils gültige Fassung der AVBWasserV.  
 

1. Allgemeines 
1) Für den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung so-

wie die öffentliche Versorgung mit Wasser durch den Ver-
band gelten die Allgemeinen Bedingungen für die Versor-
gung mit Wasser (AVBWasserV) in der jeweils gültigen Fas-
sung sowie diese Ergänzenden Bedingungen des Zweckver-
bandes Wasserversorgung Ostritz-Reichenbach für die Was-
serversorgung zur AVBWasserV. 

2) Zur Erfüllung der Aufgabe Wasserversorgung bedient sich 
der Verband der „Wasserwirtschaft Ostritz/Reichenbach 
GmbH", nachstehend „Gesellschaft" genannt. Die Gesell-
schaft ist berechtigt, sämtliche Zutritts- und Überprüfungs-
rechte aus der AVBWasserV und den vorliegenden Ergän-
zenden Bedingungen des Zweckverbandes Wasserversor-
gung Ostritz-Reichenbach für die Wasserversorgung zur 
AVBWasserV auch im eigenen Namen geltend zu machen. 

 
2. Vertragsabschluss 

(zu § 2 der AVBWasserV (Vertragsabschluss)) 
1) Der Verband liefert Wasser aufgrund eines privatrechtlichen 

Versorgungsvertrages. Der Vertrag wird mit dem Eigentü-
mer oder Erbbauberechtigten des anzuschließenden Grund-
stücks oder dem ähnlich zur Nutzung des Grundstücks ding-
lich Berechtigten abgeschlossen. Bei Grundstücken, die im 
Grundbuch noch als Eigentum des Volkes eingetragen sind, 
tritt an die Stelle des Grundstückseigentümers der Verfü-
gungsberechtigte im Sinne von § 6 Abs. 1 des Gesetzes über 
die Feststellung der Zuordnung von ehemals volkseigenem 
Vermögen (Vermögenszuordnungsgesetz – VZOG) vom 
22.03.1991 (BGBI. S. 766) in der Fassung vom 02.08.1992 
(BGBI. S. 1464). Im Ausnahmefall kann der Vertrag auch 
mit dem Nutzungsberechtigten (z. B. Mieter, Pächter) abge-
schlossen werden, wenn sich der Eigentümer zur Erfüllung 
des Vertrages mitverpflichtet. 

2) Tritt an die Stelle eines Grundstückseigentümers eine Ge-
meinschaft von Wohnungseigentümern im Sinne des Woh-
nungseigentumsgesetzes, so wird der Versorgungsvertrag 
mit der Gemeinschaft der Eigentümer abgeschlossen. Jeder 
Wohnungs-eigentümer haftet anteilig nach dem Verhältnis 
seines jeweiligen Miteigentumsanteils für die Verbindlich -
keiten der Wohnungseigentümergesellschaft. Jeder Woh-
nungseigentümer haftet als Gesamtschuldner, wenn er sich 
auch persönlich verpflichtet hat. Die Wohnungseigentümer-
gesellschaft verpflichtet sich, einen Verwalter oder sonsti-
gen Vertreter zu bestellen, der alle Rechtsgeschäfte aus dem 
Versorgungsvertrag für alle Wohnungseigentümer mit dem 
Verband wahrnimmt. Jede Bevollmächtigung, insbesondere 
auch ein Wechsel des Bevollmächtigten, ist dem Verband 
unverzüglich mitzuteilen. Wird ein Vertreter nicht benannt, 
so sind die von dem Verband an einen Wohnungseigentümer 
abgegebenen Erklärungen auch für die übrigen Eigentümer 
und die Wohnungseigentümergemeinschaft rechtswirksam. 
Soweit das Eigentum an dem versorgten Grundstück meh-
reren Personen gemeinschaftlich zusteht (Gesamthandsei-
gentum und Miteigentum nach Bruchteilen), bevollmächti-
gen sich diese gegenseitig, Erklärungen des Verbandes mit 
Wirkung auch für die jeweils anderen Personen entgegen-
nehmen zu dürfen. Im Falle solcher Personenmehrheiten auf 
Seiten des Kunden versichert der Erklärende/der Unter-
zeichner, zur Vertretung berechtigt zu sein. 

3) Wohnt der Kunde nicht im Inland, so hat er einen Zustel-
lungsbevollmächtigten zu benennen. 

4) Der Antrag auf Abschluss eines Vertrages muss auf einem 
Vordruck gestellt werden, der beim Verband anzufordern ist. 
Dem Antrag ist neben den detaillierten Angaben zum Bedarf 
ein Lageplan im Maßstab 1:500 beizufügen, der die Flur-
stücksnummern, die Hausnummern, die Baulinien, die Be-
bauung, die Wegeanlagen und die Höhenlage der anschlie-
ßenden und der an sie angrenzenden Grundstücke ausweist. 
Auf Verlangen des Verbandes bzw. der Gesellschaft ist ein 
Sanitärschema beizufügen. Im Antrag ist anzugeben, inwie-
weit sich auf dem Grundstück Eigengewinnungsanlagen be-
finden.

5) Mitteilungen und Erklärungen können in Textform übermit-
telt werden, soweit der Kunde diesem Kommunikationsweg 
zugestimmt hat. Der Verband kann ein Online-Portal für die 
digitale Verwaltung der Kundenbeziehung zur Verfügung 
stellen. 

 
3. Bedarfsdeckung 

(zu § 3 der AVBWasserV (Bedarfsdeckung)) 
1) Der Anschlussberechtigte, der eine eigene Wassergewin-

nungsanlage besitzt und ganz oder teilweise vom Anschluss-
zwang befreit wurde, kann die Herstellung einer Reserve- 
oder Zusatzwasseranschlussleitung beantragen. 

2) Ein Reserveanschluss liegt dann vor, wenn der Kunde seinen 
gesamten Wasserbedarf aus einer Eigenversorgungsanlage 
deckt und nur bei Störungen seiner Eigengewinnungsanlage 
vom Verband bezieht. Der Kunde ist jedoch verpflichtet, für 
eine ständige geringfügige Wasserentnahme aus hygieni-
schen Gründen zu sorgen. 

3) Ein Zusatzanschluss liegt dann vor, wenn der Kunde einen 
Teil seines Wasserbedarfes aus einer Eigengewinnungsanla-
ge bezieht, den anderen Teil durch laufenden Wasserbezug 
vom Verband. 

4) Eine direkte Verbindung der eigenen Wassergewinnungsan-
lage mit der Reserve- oder Zusatzanschlussleitung ist nicht 
statthaft. 

 
4. Grundstücksbenutzung 

(zu § 8 der AVBWasserV (Grundstücksbenutzung)) 
Der Grundstückseigentümer hat unentgeltlich zuzulassen, dass 
der Verband bzw. die Gesellschaft sowie deren Beauftragte Hin-
weisschilder für Hydranten, Absperrvorrichtungen usw. an sei-
ner Gebäude- oder Grundstücksumgrenzung anbringen. 
 

5. Straßenrohrlegung  
1) Der Verband macht die Erweiterung des Rohrnetzes -insbe-

sondere das Legen von Versorgungsleitungen – von den 
nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu beurteilenden 
Verhältnissen und von der Art und dem Zustand der zu be-
legenden Straße abhängig. 

2) Grundsätzlich werden Versorgungsleitungen nur in öffentli-
chen Straßen und Plätzen verlegt. Müssen aus technischen 
Gründen zur Verlegung von Versorgungsleitungen private 
Flächen genutzt werden, so bleibt das Recht, vor Benutzung 
mit dem Eigentümer oder deren Bevollmächtigten bzw. dem 
Erbbauberechtigten der Fläche einen Gestattungsvertrag 
abzuschließen, dem Verband bzw. der Gesellschaft vorbe-
halten. 

3) In Straßen und Plätzen, die Privateigentum sind, werden 
Rohrleitungen nur auf Antrag und auf Kosten des Eigentü-
mers gelegt. Der Eigentümer hat auf Verlangen des Verban-
des bzw. der Gesellschaft zur Sicherung des Rechts zum Be-
treiben der Rohrleitungen eine grundbuchlich gesicherte 
Dienstbarkeit zugunsten des Verbandes bzw. der Gesell-
schaft eintragen zu lassen. 

4) Bei komplexer Auswechslung der Versorgungsleitung hat 
der Kunde in Durchführung dieser Maßnahme die Auswechs-
lung der Anschlussleitung aus wirtschaftlichen Gründen zu 
dulden. 

 
6. Baukostenzuschüsse 

(zu § 9 der AVBWasserV (Baukostenzuschüsse)) 
Der Verband ist berechtigt, gemäß § 9 der AVBWasserV vom An-
schlussnehmer bei Neuanschluss eines Grundstückes an die öf-
fentliche Verteilungsanlage bzw. bei einer wesentlichen Erhö-
hung seiner Leistungsanforderung einen Baukostenzuschuss zur 
teilweisen Abdeckung der notwendigen Kosten für die Erstel-
lung/Verstärkung der der örtlichen Versorgung dienenden Ver-
teilungsanlage zu verlangen. Sofern an den Verband bzw. an 
dessen Mitglieder bereits (Voraus-) Zahlungen zur teilweisen De-
ckung des Kostenaufwandes für die angemessene Ausstattung 
der öffentlichen Verteilungsanlage als Erschließungs- bzw. An-
schlussbeiträge geleistet worden sind, werden diese auf den 
Baukostenzuschuss angerechnet. 
1)  
2) Die örtlichen Verteilungsanlagen sind die der Erschließung 

des Versorgungsbereiches dienenden Einrichtung wie 
Hauptleitungen, Behälter, Druckerhöhungs- und sonstige 
zugehörige Anlagen.
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7. Hausanschluss 
(zu § 10 AVBWasserV (Hausanschluss)) 

1) Der Hausanschluss besteht aus der Verbindung des Vertei-
lungsnetzes mit der Verbrauchseinrichtung. Er beginnt an der 
Abzweigstelle des Verteilungsnetzes (Versorgungsleitung) 
und endet mit der Hauptabsperrvorrichtung. Die Hauptab-
sperrvorrichtung ist das in Fließrichtung des Wassers vor der 
Messeinrichtung erste angeordnete Absperrorgan (Eingangs-
absperrventil). Die eingesetzten Messeinrichtungen müssen 
den Anforderungen des Mess- und Eichgesetzes (MessEG), 
der Mess- und Eichverordnung (MessEV) sowie den jeweils 
geltenden technischen Normen entsprechen. Für neu zu er-
richtende sowie dem Verband übertragene Anschlüsse be-
ginnt der Hausanschluss mit der Abzweigstelle des Verteiler-
netzes und endet mit der Absperrvorrichtung, die unmittelbar 
vor dem Hauswasserzähler ist. Eigengewinnungsanlagen 
müssen den aktuellen technischen und hygienischen Anfor-
derungen entsprechen. Sie sind beim Gesundheitsamt und 
dem Verband anzuzeigen. Eine Verbindung zwischen Eigen-
gewinnungsanlage und dem öffentlichen Versorgungsnetz ist 
auch bei Einbau von rückflussverhindernden Armaturen un-
zulässig. Geeignete und geeichte Messeinrichtungen zur Ver-
brauchserfassung sind vorzusehen. 

2) Die Hauptabsperrvorrichtung ist identisch mit der ersten Ab-
sperrvorrichtung der Wasserzählanlage. Der Hausanschluss 
ist Eigentum des Verbandes bzw. der Gesellschaft. Zur Her-
stellung, Unterhaltung, Erneuerung, Änderung oder Abtren-
nung und Beseitigung hat sich der Anschlussnehmer des 
Verbandes zu bedienen. 

3) In Abweichung von dieser Regelung gilt für vorhandene 
Hausanschlussleitungen die bisherige Eigentumstrennung 
an der Grundstücksgrenze weiter. Bestehendes Eigentum 
des Anschlussnehmers an einem Hausanschluss, den er auf 
eigene Kosten errichtet oder erweitert hat, bleibt bestehen, 
solange er das Eigentum nicht auf den Verband übertragen 
hat, der Verband bzw. die Gesellschaft dieser Übertragung 
zugestimmt hat und die an die Übernahme des Eigentums 
ggf. geknüpften Bedingungen erfüllt sind. 

4) Die Neuerrichtung/Erweiterung eines Hausanschlusses 
einschl. der Anbringung der Wasserzähleranlage wird dem 
Anschlussnehmer gemäß § 10 AVBWasserV und der Rege-
lung zur Kostenerstattung durch Anschlussnehmer für Was-
ser berechnet. 

5) Wird ein Hausanschluss, der Eigentum des Kunden ist, voll-
ständig ausgewechselt oder Teile davon instandgesetzt, wer-
den die dafür erforderlichen Mittel durch den Verband bereit-
gestellt, soweit der Hausanschluss in einem öffentlichen 
Grundstück liegt. Darüber hinausgehende Teillängen werden 
dem Anschlussnehmer gemäß den Regelungen der Kosten-
erstattung durch Anschlussnehmer für Wasser berechnet. 

6) Mit der Beantragung durch den Eigentümer ist gleichzeitig 
der Eigentümerwechsel für den gesamten Hausanschluss 
nach Abschluss der Arbeiten zu erklären. 

7) Die Ausführung der Hausanschlüsse und Kundenanlagen hat 
nach den folgenden, aktuellen Normen und Regelwerken so-
wie weitere technische Regelwerke in ihrer jeweils gültigen 
Fassung zu erfolgen: 
− DVGW-Arbeitsblätter W 400-1, W 400-2, W 404 
− DIN EN 14154 (Wasserzähler) 
− DIN EN 14236 (Smart Metering) 
− DIN EN 13757 (Kommunikationssysteme für Zähler) 
− DIN EN 62056 (Datenaustausch für Zählerablesung) 
− Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen  

DIN EN 806/DIN 1988 
− DVGW-Arbeitsblatt GW 335  

(Kunststoffrohrleitungssysteme) 
− VDE-AR-N 4101 (Smart Meter Gateway) 
Die technischen Anforderungen werden regelmäßig über-
prüft und an die jeweils gültigen Normen und Regelwerke 
angepasst. 

8) Hausanschlüsse dürfen nicht überbaut werden, die Freile-
gung muss stets möglich sein, sie sind vor Beschädigungen 
zu schützen. Der Anschlussnehmer hat die baulichen Vo-
raussetzungen für die sichere Errichtung des Hausanschlus-
ses zu schaffen. Er darf keine Einwirkungen auf den Haus-
anschluss vornehmen oder vornehmen lassen. Jede Beschä-
digung des Hausanschlusses, insbesondere das Undichtwer-
den von Leitungen sowie sonstige Störungen sind dem Ver-
band unverzüglich mitzuteilen. 

8. Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze 
(zu § 11 AVBWasserV (Messeinrichtungen)) 

Als unverhältnismäßig lang – im Sinne des § 11 (2) der AVBWas-
serV – gilt die Anschlussleitung dann, wenn sie eine Länge von 
20 m überschreitet. 
 

9. Technische Anschlussbedingungen 
(zu § 17 der AVBWasserV (Technische Anschlussbedingungen)) 
1) Druckerhöhungs-, Klima- und Wasseraufbereitungsanlagen, 

Wasserkraftmaschinen u. Ä. Anlagen, bei denen Trinkwasser 
chemisch und bakteriologisch verunreinigt werden kann 
oder die sonstigen Rückwirkungen auf das Verteilungsnetz 
haben können, bedürfen vor dem Anschluss der Genehmi-
gung des Verbandes. Die Genehmigung wird nur in stets wi-
derruflicher Weise erteilt. Sie kann mit Bedingungen und 
Auflagen, auch nachträglich, verbunden werden. Der Ver-
band liefert Löschwasser über öffentliche Hydranten nach 
Können und Vermögen. Der Anschluss von Löschanlagen in-
nerhalb von Grundstücken und Gebäuden ist genehmi-
gungspflichtig. 

2) Kann aus netztechnischen Gründen nicht die gesamte für ei-
ne Feuerlöscheinrichtung (Innenhydrant) benötigte Wasser-
menge bereitgestellt werden, ist vom Anschlussnehmer der 
Einbau eines Vorratsbehälters vorzusehen, der im freien Zu-
lauf zu speisen ist. Sprinkleranlagen sind grundsätzlich über 
Vorratsbehälter anzuschließen. 

3) Spülungen von bestehenden Feuerlöscheinrichtungen, Brand-
schutzanlagen und Reserveleitungen sind turnusmäßig vom 
Kunden mit Genehmigung des Verbandes durchzuführen. 
Bei zählerlosen Feuerlöschanschlüssen ist der Kunde ver-
pflichtet, einen geeigneten Raum (Keller, Schacht) für den 
nachträglichen Einbau einer Wasserzählanlage zur Verfü-
gung zu stellen. 

4) Hausanschlüsse und Leitungen der Kundenanlage dürfen 
weder als Erder noch als Schutzleiter für Blitzableiter-Er-
dungsleitungen und Starkstromanlagen benutzt werden. 

5) Die Entnahme von Trinkwasser aus öffentlichen Hydranten, 
außer für Löschzwecke, ist genehmigungspflichtig. Die Be-
nutzung ist ausschließlich mit Ausleihe eines Standrohrzäh-
lers der Gesellschaft zulässig. 

6) Der Verband behält sich das Recht vor, zum hygienischen 
Schutz des Wassers nicht mehr oder wenig benutzte Haus-
anschlüsse auf Kosten des Anschlussnehmers zu spülen 
bzw. nach einem Jahr von den in Betrieb befindlichen örtli-
chen Versorgungsleitungen endgültig auf Kosten des An-
schlussnehmers zu trennen. Wenig benutzt sind Hausan-
schlüsse, an denen in regelmäßigen Abständen weniger als 
1 m³ pro Quartal entnommen worden ist.  

7) Der Verband ist berechtigt, weitere technische Anforderun-
gen an den Hausanschluss und andere Anlagenteile sowie 
an den Betrieb der Verbrauchseinrichtung (z.B. in Merkblät-
tern) festzulegen, soweit dies aus Gründen der sicheren und 
störungsfreien Versorgung, insbesondere im Hinblick auf die 
Erfordernisse des Verteilungsnetzes, notwendig ist. Diese 
Anforderungen dürfen den anerkannten Regeln der Technik 
nicht widersprechen. Der Anschluss bestimmter Verbrauchs-
einrichtungen kann von der vorherigen Zustimmung des 
Verbandes abhängig gemacht werden. Die Zustimmung darf 
nur verweigert werden, wenn der Anschluss eine sichere und 
störungsfreie Versorgung gefährden würde. 

 
10. Messung/ Wasserzähler 

(zu § 18 AVBWasserV (Messung)) 
1) Der Verband bzw. die Gesellschaft oder deren Beauftragte 

stellen für jede Anschlussleitung nur eine gesellschaftseige-
ne Zähleranlage für die Messung des Gesamtverbrauchs auf 
den Grundstücken zur Verfügung. Für den Einbau, Betrieb 
und die Verwendung von Messeinrichtungen (insbesondere 
Wasserzählern, einschließlich digitaler Messsysteme) gelten 
die Bestimmungen des Mess- und Eichgesetzes (MessEG), 
der Mess- und Eichverordnung (MessEV) sowie die einschlä-
gigen technischen Normen in der jeweils gültigen Fassung. 
Die Verwendung von privaten Zählern hinter der gesell-
schaftseigenen Zähleranlage durch den Kunden ist zulässig, 
doch bleibt die Beschaffung, der Einbau, der Unterhalt, das 
Ablesen und die Weiterberechnung an Dritte ausschließlich 
dem Kunden überlassen. 

2) Wasserzählanlagen werden nur in Räumen und Schächten 
eingebaut, die entsprechend den technischen Regeln und 
Normen, Unfallverhütungsvorschriften und nach technischen 
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Mitteilungen des Verbandes bzw. der Geschäftsführung der 
Gesellschaft errichtet und ausgestattet sind. Die Räume und 
Schächte sind vom Anschlussnehmer zu unterhalten. 

3) Der Anschlussnehmer haftet ab Einbau für die Wasserzäh-
leranlage dem Verband bzw. der Gesellschaft und ab Inbe-
triebsetzung der Kundenanlage für seinen Hausanschluss, 
soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit seitens des 
Verbandes bzw. der Gesellschaft vorliegt. 

4) Der Verband kann verlangen, dass der Anschlussnehmer auf 
eigene Kosten nach seiner Wahl an der Grundstücksgrenze 
einen geeigneten Wasserzählerschacht bzw. -schrank an-
bringt. 

5) Der Verband ist berechtigt, moderne Messeinrichtungen mit 
Funkmodul einzubauen. Die Fernablesung erfolgt unter Be-
achtung des Datenschutzes.  

 
11. Ablesung 

(§ 20 AVBWasserV (Ablesung)) 
1) Die Ablesung der Wasserzähler und die Abrechnung des 

Wasserverbrauches erfolgt in der Regel einmal jährlich. Zwi-
schenzeitlich werden für die nach der letzten Abrechnung 
verbrauchten Wassermengen Abschlagsbeträge in Rech-
nung gestellt, deren Höhe nach den Bestimmungen des § 25 
der AVBWasserV ermittelt wird. 

2) Termine der Ablesung und Abrechnung sowie die Anforde-
rung von Abschlägen bestimmt der Verband bzw. die Gesell-
schaft. Können die zur Rechnungslegung notwendigen Zäh-
lerangaben infolge Abwesenheit des Kunden nicht ermittelt 
werden, so wird der Verbrauch durch den Verband bzw. die 
Gesellschaft geschätzt und die auftretende Differenz nach 
der nächsten Ablesung ausgeglichen. 

 
12. Verwendung des Wassers 

(zu § 22 AVBWasserV (Verwendung des Wassers)) 
1) Für die Wasserabgabe für vorübergehende Zwecke können 

in beschränktem Umfang und nach Maßgabe der dafür gel-
tenden besonderen Bestimmungen befristet an Antragstel-
ler Standrohre mit geeichten Messeinrichtungen vermietet 
werden. 

2) Der Mieter von Standrohren haftet für Beschädigungen aller 
Art, sowohl für Schäden am Mietgegenstand als auch für 
Schäden, die durch Gebrauch des Standrohres an öffentli-
chen Hydranten, Leitungseinrichtungen und Hydranten-
schächten – auch durch Verunreinigung – entstehen. 

3) Bei Verlust des Standrohres hat der Mieter vollen Ersatz zu 
leisten. 

4) Die verbrauchte Wassermenge ist dem Verband bzw. der 
Gesellschaft monatlich zu melden. Erfolgt keine Verbrauchs-
meldung durch den Mieter, so kann der Verband bzw. die Ge-
sellschaft den Verbrauch anhand der Vormonate schätzen. 
Die Weitergabe des Standrohres an Andere ist – auch vorü-
bergehend – dem Mieter nicht gestattet. 

 
13. Abrechnung 

(§ 24 AVBWasserV (Abrechnung)) 
Die laufende Überwachung des Wasserverbrauches obliegt dem 
Kunden. Die von der Messeinrichtung angezeigte Wassermenge 
muss bezahlt werden unabhängig davon, ob das Wasser sinnvoll 
verwendet wurde oder ungenutzt (z. B. durch schadhafte Rohre) 
abgeflossen ist. Die Berechnung des Wasserentgeltes basiert auf 
dem jeweils gültigen Tarif.  

14. Zahlung, Verzug 
(zu § 27 AVBWasserV (Zahlung, Verzug)) 

1) Wenn nichts anderes vereinbart, gilt für Rechnungen bzw. 
Abschlagszahlungen eine Zahlungsfrist von 14 Tagen. 

2) Bei Zahlungsverzug des Kunden werden für die erneute Zah-
lungsaufforderung Mahngebühren bzw. für die darüber hi-
nausgehende Bearbeitung durch Beauftragte des Verbandes 
der anfallende Verwaltungsaufwand dem Kunden in Rech-
nung gestellt. 

3) Nicht berührt davon sind die durch gerichtliche Geltendma-
chung der Forderung entstehende Kosten. 

4) Bei Nichtleistung einer Zahlung - trotz Mahnung - ist der Ver-
band berechtigt, entsprechend § 33 der AVBWasserV nach 
Androhung die Versorgung einzustellen.  

15. Umsatzsteuer 
Zu allen – in diesen Vertragsbedingungen – festgelegten Entgel-
ten, die der Umsatzsteuer unterliegen, wird diese in der jeweils 
festgelegten Höhe berechnet. 

16. Kündigung des Versorgungsvertrages 
(zu §§ 32, 33 AVBWasserV (Laufzeit, Kündigung, 

Einstellung der Versorgung)) 
1) Der Verband sowie der Kunde sind gemäß § 32 Abs. 1 AVBWas-

serV berechtigt, den Versorgungsvertrag unter Einhaltung ei-
ner Frist von vier Wochen zum Monatsende zu kündigen. 

2) Eine außerordentliche fristlose Kündigung ist insbesondere 
möglich, wenn der Kunde gegen wesentliche Vertragspflich-
ten verstößt, insbesondere bei Zahlungsverzug, unbefugter 
Wasserentnahme, Manipulation an Messeinrichtungen, Ver-
stoß gegen technische Anschlussbedingungen oder sonsti-
gen schwerwiegenden Vertragsverletzungen. 

3) Die Kündigung bedarf der Schriftform. Im Falle einer außer-
ordentlichen Kündigung sind die Gründe anzugeben. 

4) Im Falle der Kündigung ist der Kunde verpflichtet, dem Ver-
band oder dessen Beauftragten den Zutritt zur Anlage zu er-
möglichen, um die Versorgungseinrichtungen abzubauen 
oder zu sichern. 

5) Die Rechte des Verbandes zur Einstellung der Versorgung 
nach § 33 AVBWasserV bleiben unberührt.  

17. Änderungen 
1) Die Ergänzenden Bedingungen des Verbandes und die Tarif-

preise können durch den Verband mit Wirkung für alle Kun-
den geändert oder ergänzt werden. Jede Ergänzung oder 
Änderung ist öffentlich bekanntzumachen. 

2) Mit der öffentlichen Bekanntmachung gelten sie als jedem Kun-
den zugegangen. Sie werden Vertragsinhalt, sofern der Kunde 
das Vertragsverhältnis nicht nach § 32 AVBWasserV kündigt.  

18. Inkrafttreten 
Die Ergänzenden Bedingungen des Verbandes treten am Tage 
nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.   
Anlage 1: Regelung zur Kostenerstattung  
durch Anschlussnehmer für Herstellung, Inbetrieb -
nahmen, Sperrung, Trennung, Rückbau und Spülung  
von Hausanschlüssen sowie Kosten im Zusammenhang 
mit der Bereitstellung von Bauwasser 
a) Die Herstellung des Hausanschlusses umfasst  

– den Aushub der Montagegrube im öffentlichen Verkehrs-
raum (außerhalb des anzuschließenden Grundstücks) 
zur Schaffung der Verbindung des Hausanschlusses mit 
der Versorgungsleitung des Wasserversorgers 

– den Aushub des Rohrgrabens im öffentlichen Verkehrs-
raum (außerhalb des anzuschließenden Grundstücks) 
zur Verlegung der Hausanschlussleitung von der Versor-
gungsleitung des Wasserversorgers zur Übergabestelle 

– die Verlegung der Hausanschlussleitung (im offenen 
Rohrgraben und durch bauseitig gestellte Mauerdurch-
führungen) einschließlich Anschluss an die Versorgungs-
leitung des Wasserversorgers (in offener Montagegrube) 

– Montage der Hauptabsperreinrichtung innerhalb des 
anzuschließenden Grundstücks (entspricht der Überga-
bestelle) und des Wasserzählers 

– Inbetriebsetzung des Hausanschlusses durch den Was-
serversorger oder einem von ihm beauftragten Dritten 

Darüber hinausgehende und für die Herstellung des Haus-
anschlusses innerhalb des anzuschließenden Grundstücks 
oder an darauf befindlichen Bauwerken, soweit der Hausan-
schluss in ein solches geführt wird, erforderliche Arbeiten 
(Herstellen der Baufreiheit) sind durch den Anschlussneh-
mer zu erbringen. Dazu zählen z. B. das Herstellen von Mau-
erdurchbrüchen einschließlich entsprechend dem Stand der 
Technik das Setzen des Schutzrohrs, das Verschließen der 
Mauerwerksöffnung sowie das fachgerechte Abdichten 

b) Wasserversorger im Rahmen dieser Regelung der Kostener-
stattung durch Anschlussnehmer für Trink- und Betriebs-
wasser ist der Zweckverband Wasserversorgung Ostritz-
Reichenbach. 

c) Die für die Herstellung des Hausanschlusses einschließlich 
der Verlegung der Hausanschlussleitung erforderlichen Ar-
beiten (Tiefbau, Montage etc.) im öffentlichen Verkehrs-
raum (außerhalb des anzuschließenden Grundstücks) liegen 
prinzipiell im Verantwortungsbereich des Wasserversorgers 
oder einen von ihm beauftragten Dritten und sind durch die-
sen auszuführen (siehe Absatz a)). Gleiches gilt für die Ver-
legung der Hausanschlussleitung innerhalb des anzuschlie-
ßenden Grundstücks. 
Der zur Herstellung des Hausanschlusses einschließlich Ver-
legung der Hausanschlussleitung erforderliche Tiefbau in-
nerhalb des anzuschließenden  
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Grundstücks (Montagegrube und Rohrgraben soweit erfor-
derlich) ist durch den Anschlussnehmer zu erbringen.  
Soweit durch den Wasserversorger oder einen von ihm beauf-
tragten Dritten innerhalb des anzuschließenden Grundstücks 
keine Tiefbauleistungen im Zusammenhang mit der Herstellung 
des Hausanschlusses erbracht werden, kommen die Hausan-
schlusskosten mit dem Zusatz „ohne Tiefbau“ zum Tragen. 

d) Für die im Verantwortungsbereich des Anschlussnehmers 
liegenden Arbeiten wird durch den Wasserversorger oder 
den von ihm beauftragten Dritten keine Gewähr übernom-
men und auch die Haftung gegenüber Dritten ist ausge-
schlossen, es sei denn, der Grundstückseigentümer beauf-
tragt den Wasserversorger schriftlich unter Angabe der zu 
erbringenden Leistungen und der Wasserversorger führt 
diese beauftragten Leistungen aus. 

e) Die Kosten für die Herstellung des Hausanschlusses sind 
dem Wasserversorger gem. Absätze f) und g) durch den An-
schlussnehmer zu erstatten. 
Dabei ist kostenerstattungspflichtig, wer zum Zeitpunkt des 
Entstehens der Kostenerstattungspflicht Eigentümer des 
Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht 
belastet, ist an Stelle des Eigentümers der Erbbauberech-
tigte kostenerstattungspflichtig.  
Die Kostenerstattungspflicht entsteht mit der finalen Her-
stellung des Hausanschlusses gem. Absatz a) Anstrich 5; 
wenn der Hausanschluss betriebsbereit ist. 
Im Einzelfall können auf die voraussichtliche Höhe der Kos-
tenerstattung Vorausleistungen erhoben werden. 

f) Die Herstellung von Hausanschlüssen bis zu einer Nennweite 
von DN 40 mm einschließlich 1 m Anschlusslänge und Inbe-
triebsetzung wird wie folgt berechnet: 
1. Grundbetrag                              netto            brutto

je Hausanschluss             (inkl. gestzl. geltender USt –  
                                                        Stand: 03.02.2015) 

ohne Tiefbau                     1.014,00 €     1.084,98 € 
(Montagegrube und Rohrgraben zur Verlegung der An-
schlussleitung und zum Anschluss an Versorgungslei-
tung des Wasserversorgers befinden sich  auf anzu-
schließendem Grundstück und werden durch Anschluss-
nehmer hergestellt) 
mit Tiefbau                       1.583,00 €     1.693,81 € 

2. Kostenerstattung                       netto            brutto  
für Material und Verlegung   (inkl. gestzl. geltender USt –  
der Hausanschlussleitung              Stand: 03.02.2015)  
je Meter Anschlusslänge            8,00 €            8,56 €  
(ohne Tiefbau) 

g) Die Herstellung des Rohrgrabens einschließlich Verlegung 
der Hausanschlussleitung bis zu einer Nennweite von DN 40 
mm wird wie folgt berechnet:  
Kostenerstattung für die Herstellung des Rohrgrabens (Tief-
bau) und Verlegung der Hausanschlussleitung je Meter An-
schlusslänge 

                                                netto            brutto
                                     (inkl. gestzl. geltender USt –  
                                                  Stand: 03.02.2015) 

bei unbefestigter Oberfläche          72,00 €          77,04 € 
(einschließlich gleichwertiger Wiederherstellung) 
bei befestigter Oberfläche            116,00 €        124,12 € 
(einschließlich gleichwertiger Wiederherstellung) 

h) Als Anschlusslänge gilt die Entfernung von der Versorgungs-
leitung des Wasserversorgers bis zur Hauptabsperrvorrich-
tung im Grundstück (Übergabestelle) im Zuge der Leitung 
gemessen. Die Befugnis zur Abweichung im Einzelfall bleibt 
unberührt. 

i) Über die Länge des Hausanschlusses und Ort der Anordnung 
der Hauptabsperrvorrichtung entscheidet der Wasserver-
sorger oder ein von ihm beauftragter Dritter nach Anhörung 
des Anschlussnehmers. Bei einer Anschlusslänge größer  
20 m ist an der Grundstücksgrenze durch den Anschluss-
nehmer ein Wasserzählerschacht vorzusehen, welcher den 
anerkannten technischen Regeln entspricht. In diesem Fall 
ist der Wasserzählerschacht die Übergabestelle. Die Befug-
nis zur Abweichung im Einzelfall bleibt unberührt. 

j) Bei größeren Nennweiten über 40 mm werden die notwen-
digen Kosten der Herstellung und Inbetriebsetzung nach tat-
sächlichem Aufwand berechnet. Die Befugnis zur Abwei-
chung im Einzelfall bleibt unberührt. 

k) Bei ungewöhnlichen Bauverhältnissen, z.B. bei hohem Grund -
wasserstand, Trümmerschutt, Mauerresten und sonstigen Er-
schwernissen wird an Stelle der in der Hausanschlusskosten-
berechnung genannten Pauschalsätze der tatsächliche Her-

stellungsaufwand berechnet. Dasselbe gilt für provisorische 
Anschlüsse und Zuleitungen, die vor der Herstellung des end-
gültigen Hausanschlusses notwendig werden. 

l) Für Veränderungen des Hausanschlusses, die durch eine Än-
derung oder Erweiterung der Anlage des Anschlussnehmers 
erforderlich oder aus anderen Gründen von ihm veranlasst 
werden (§ 10 Abs. 4 Ziff. 2 AVBWasserV), wird der Herstel-
lungsaufwand berechnet (ggf. einschließlich der Kosten für 
die Wiederbefestigung der Oberfläche). 

Für die Inbetriebsetzung einer Kundenanlage (gemäß § 13 der 
AVBWasserV) einschl. des Zählereinbaus werden berechnet: 
− bei einem Zähler bis zum Nenndurchfluss  

von 10 Kubikmeter/h 83,30 € 
− bei einem Zähler mit einem Nenndurchfluss  

von <10 Kubikmeter/h nach Aufwand 
− Ausleihe Bauwasserzähler –  

Grundpauschale incl. Ein- und Ausbau 125,00 € 
− Hausanschluss – Trennung/  

Stilllegung ohne Neuanschluss 3.656,00 € 
− Erforderliche Spülung eines Anschlusses  

aufgrund fehlender Wasserentnahme nach Aufwand 
  
 
Anlage 2: Wassertarif 
1. Trinkwasserpreise 

Der Trinkwasserpreis setzt sich zusammen aus dem Grund-
preis für die Bereitstellung des Trinkwassers und dem Men-
genpreis. 

1.1 Grundpreis für die Bereitstellung des Trinkwassers 
Der Grundpreis wird tageweise auf der Basis eines Kalen-
derjahres berechnet. Im Schaltjahr erhöht sich der Grund-
preis entsprechend.  
Die Abrechnung der Grundpreise erfolgt bei monatsanteili-
ger Nutzung taggenau. 
Bei gewerblichen Großkunden (Jahresverbrauch über 375 m³) 
wird der Grundpreis auf Grundlage der vorhandenen Woh-
nungseinheiten (WE) und/oder der Wohneinheitengleichwer-
te (WE-GW) berechnet; bei gemischt genutzten Gebäuden 
erfolgt die Berechnung nach WE-GW nur für den Gewerbeteil.  
➢ Als Wohnung gelten zum dauernden Aufenthalt von 

Menschen bestimmte oder genutzte Räume, die entwe-
der nach ihrer Anordnung (Wohnungsabschlusstür) 
oder, falls eine Wohnungsabschlusstür fehlt, nach ihrem 
tatsächlichen Gebrauch zusammen genutzt werden. Zur 
Mindestausstattung gehören Koch- und Waschgelegen-
heit sowie wenigstens die Mitbenutzungsmöglichkeit ei-
ner Etagen- oder Außentoilette. Die Größe der Räume 
ist im Übrigen nicht von Bedeutung. 

➢ Der Wohneinheitengleichwert (WE-GW) ist der Umrech-
nungswert aus dem Vergleich der bezogenen Trinkwas-
sermenge mit den für eine Wohneinheit (WE) entspre-
chend anzunehmenden Verhältnissen. Dabei ist für eine 
Wohneinheit von einem spezifischen Trinkwasserver-
brauch von 75 m³ pro Jahr auszugehen.  

➢ Als gewerbliche Großkunden zählen öffentliche Einrich-
tungen, private Unternehmen und landwirtschaftliche 
Betriebe ohne wohnliche Nutzung mit einem Jahresver-
brauch über 375 m³. Grundlage für die Einstufung als 
gewerblicher Großkunde zum Zweck der Ermittlung der 
Abschlagsbeträge ist der tatsächliche Vorjahresver-
brauch. Fehlt ein Vorjahresverbrauch, so ist dieser vom 
Zweckverband zu schätzen. Ob die Entgelte für Groß-
kunden zum Tragen kommen, wird anhand des tatsäch-
lichen Jahresverbrauchs ermittelt und mit der Jahres-
endabrechnung festgesetzt. 

Für öffentlich genutzte und/oder gewerbliche und/oder an-
dere Gebäude und Bauten, welche an die Trinkwasserver-
sorgung angeschlossen sind und in denen sich keine Wohn-
einheiten befinden und der Trinkwasserverbrauch bis 375 m³/ 
Jahr beträgt, wird zur Berechnung des Grundpreises der 
Wohneinheitengleichwert herangezogen. Für die Ermittlung 
der Wohneinheitengleichwerte (WE-GW) wird auf den Ver-
brauch des Vorjahres abgestellt, wobei je angefangene 75 m³/ 
Jahr einem Wohnungseinheitsgleichwert entspricht. Fehlt ein 
Vorjahresverbrauch, so ist dieser vom Zweckverband zu 
schätzen.  
Dies gilt auch für gemischte Nutzung mit folgender Maßgabe: 
Sofern der Vorjahresverbrauch eines Grundstücks (einer 
Einheit) mangels eigenem Wasserzähler nur einheitlich als 
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Gesamtgröße festgestellt werden kann, wird bei gemischt 
genutzten Grundstücken (sowohl wohnliche als auch ge-
werbliche, öffentliche oder ähnliche Nutzung – im Folgenden 
„Gewerbeeinheiten”) der Grundpreis bei Gleichstellung von 
Gewerbeeinheiten (GW) und Wohneinheiten (WE) wie folgt 
ermittelt:  
• sofern die Jahresabgabe pro Einheit (E) als Durchschnitt 

der gesamten Abgabestelle nicht größer als 75 m³/Jahr 
ist nach Anzahl der Einheiten abzurechnen 
Rechenbeispiel: 
– pro Anschluss und Einheit (z.B. Grundstück 2 WE und 

1 GE = 3 Einheiten mit Jahresabgabe kleiner/gleich 
225 m³, entspricht das einem Durchschnitt pro Ein-
heit von kleiner/gleich 75 m³/Jahr und somit in die-
sem Fall 3x 11,23 € = 33,69 €/Monat zzgl. der zum 
jeweiligen Zeitpunkt geltenden Umsatzsteuer (USt.) 
Mit Stand 01.01.2022 beträgt die geltende Umsatz-
steuer für Trinkwasser 7 %. 

• Sofern die Jahresabgabe pro Einheit (E) als Durch-
schnitt der gesamten Abgabestelle größer als 75 m³/ 
Jahr ist, wird davon ausgegangen, dass die Mehrabgabe 
dem gewerblichen Abnehmer anzulasten ist, es sei 
denn, er weist eine geringere Abgabe durch einen se-
paraten Wasserzähler nach. 
(Der Abnehmer kann für die Gewerbeeinheit(en) sepa-
rate Wasserzähler vom Zweckverband auf seine Kosten 
installieren lassen.)   

Beispiele*: 
2 WE + 1 GE mit Jahresabgabe 260 m³ entspricht  
einem Durchschnitt pro Einheit von >75 m³/Jahr 
a) keine Unterzähler für GE: 

2 WE (Durchschnitt 2 x 75 m³):   
1. WE  x 11,23 € = 11,23 €/Monat
2. WE  x   8,22 € =   8,22 €/Monat  
1 GE mit 110 m³ entspr. 2 WE-GE:  
3. WE-GW x 8,22 € =   8,22 €/Monat  
4. WE-GW x 8,22 € =   8,22 €/Monat  
Grundpreis je Anschluss = 35,89 €/Monat  

b) eigener Unterzähler für GE mit Abgabe 60 m³ 
2 WE (Durchschnitt 2 x 100 m³):  
1. WE  x 11,23 € = 11,23 €/Monat  

2. WE  x   8,22 € = 8,22 €/Monat  
1 GE mit 60 m³ entspr. 1 WE-GE  
3. WE-GW x 8,22 € = 8,22 €/Monat  
Grundpreis je Anschluss = 27,67 €/Monat  

1 WE + 2 GE mit Jahresabgabe 260 m³ entspricht 
einem Durchschnitt pro Einheit von >75 m³/Jahr 
a) keine Unterzähler für GE: 

1 WE (Durchschnitt 1 x 75 m³):    
1. WE x  11,23 € = 11,23 €/Monat  
2 GE mit 185 m³ entspr. 3 WE-GE:  
2. WE-GW x 8,22 € =   8,22 €/Monat  
3. WE-GW x 8,22 € =   8,22 €/Monat  
4. WE-GW x 8,22 € =   8,22 €/Monat  
Grundpreis je Anschluss = 35,89 €/Monat  

b) jeweils eigener Unterzähler für beide GE  
mit Abgabe 140 m³ insgesamt 
1 WE (Durchschnitt 120 m³):      
1. WE x  11,23 € = 11,23 €/Monat  
1. GE mit 75 m³ entspr. 1 WE-GE:  
2. WE-GW x 8,22 € =   8,22 €/Monat  
2. GE mit 65 m³ entspr. 1 WE-GE:  
3. WE-GW x 8,22 € =   8,22 €/Monat  
Grundpreis je Anschluss = 27,67 €/Monat   

Preisbeispiele für gewerbliche Kunden  
Anzahl WE-GW Grundpreis pro Monat 
1 WE-GW (bis 75 m³) 11,23 €/Monat  
2 WE-GW (über 75 m³ bis 150 m³) 19,45 €/Monat  
3 WE-GW (über 150 m³ bis 225 m³) 27,67 €/Monat  
4 WE-GW (über 225 m³ bis 300 m³) 35,89 €/Monat  
5 WE-GW (über 300 m³ bis 375 m³) 44,11 €/Monat  
6 WE-GW (über 375 m³ bis 450 m³) 52,07 €/Monat  
7 WE-GW (über 450 m³ bis 525 m³) 60,03 €/Monat  
8 WE-GW (über 525 m³ bis 600 m³) 67,99 €/Monat  
9 WE-GW (über 600 m³ bis 675 m³) 75,95 €/Monat  
mehr als 9 WE-GW (über 675 m³) 83,81 €/Monat   
* alle Preise verstehen sich zzgl. der jeweils gelten Umsatzsteuer  

(Klein-) Garten- und Wochenendgrundstücke, welche an die 
Trinkwasserversorgung angeschlossen sind, sind unabhängig 
des Verbrauchs einer halben Wohneinheit gleichgestellt; sie ent-
sprechen also jeweils einem halben WE-GW.
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Art der Nutzung Bezugsgröße Grundpreis netto Grundpreis brutto
(incl. gesetzl. geltender USt. – 

Stand: 01.01.2013)

Gebäude und Bauten 
mit ausschließlich 
wohnlicher Nutzung

für die 1. WE
für jede 2. – 5. WE
für jede 6. – 9. WE
für jede weitere WE

11,23 €/WE/Monat
  8,22 €/WE/Monat
  7,96 €/WE/Monat
  7,86 €/WE/Monat

12,02 €/WE/Monat
  8,80 €/WE/Monat
  8,52 €/WE/Monat
  8,41 €/WE/Monat

Gebäude und Bauten ohne 
wohnliche Nutzung und 
Trinkwasseranschluss
(gewerbliche Nutzung) 

für die 1. WE-GW
für jede 2. – 5. WE-GW
für jede 6. – 9. WE-GW
für alle weiteren WE-GW

11,23 €/WE-GW/Monat
8,22 €/WE-GW/Monat
7,96 €/WE-GW/Monat
7,86 €/Monat pauschal

12,02 €/WE-GW/Monat
8,80 €/WE-GW/Monat
8,52 €/WE-GW/Monat
8,41 €/Monat pauschal

Gebäude und Bauten  
mit gemischter Nutzung 

Bei vorhandenen Unterzählern für die gewerblich genutzten Einheiten gelten die Grundpreise  
der jeweiligen Nutzungsart.
Sind keine Unterzähler vorhanden, gelten die Grundpreise der jeweiligen Nutzungsart  
beginnend mit den Wohneinheiten.

(Klein-) Garten- und  
Wochenendgrundstücke

5,62 €/Monat 6,01 €/Monat

Klassi昀zierung Mengenpreis netto Mengenpreis brutto
(incl. gesetzl. geltender USt. –  

Stand: 01.01.2023)

Tarifkunden 1,61 €/m³ 1,72 €/m³

Gewerbliche Kunden mit einer Trinkwasserabnahme 
bis 375 m³/Jahr

1,61 €/m³ 1,72 €/m³

Gewerbliche Kunden mit einer Trinkwasserabnahme  
über 375 m³/Jahr

1,25 €/m³ 1,34 €/m³

1.2 Mengenpreis für die Trinkwasserabnahme  
Der Mengenpreis beträgt im Einzelnen:

Der Grundpreis beträgt im Einzelnen:
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Öffentliche Bekanntmachung  
des Zweckverbandes Wasser- 
versorgung Ostritz-Reichenbach 
Der Zweckverband Wasserversorgung Ostritz-Reichen-
bach hat mit Beschluss vom 06.08.2024 den Jahresab-
schluss 2022 des Zweckverbandes festgestellt.  
Feststellung des Jahresabschlusses 2022 des Zweckver-
band Wasserversorgung Ostritz-Reichenbach/O.L. gem. 
den Regeln der kommunalen Doppik (Sächsische Kommu-
nalhaushaltsverordnung-Doppik – SächsKomHVO-Doppik): 
 
1. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022: 
1.1. Bilanzsumme 10.785.700,14 € 

davon entfallen auf der Aktivseite auf 
– das Anlagevermögen 442.852,29 € 
-das Umlaufvermögen 10.342.847,85 € 
davon entfallen auf der Passivseite auf 
-die Kapitalposition 3.517.303,16 € 
-die Sonderposten 332.771,37 € 
-die Rückstellungen 29.450,00 € 
-die Verbindlichkeiten 6.906.175,61 € 

1.2. Jahresergebnis 148.278,68 € 
1.2.1 Summe der Erträge 1.759.987,82 € 
1.2.2 Summe der Aufwendungen 1.611.709,14 € 
2. Behandlung des Jahresergebnisses 

Vortrag auf neue Rechnung 
 
Der Jahresabschluss trägt den uneingeschränkten Bestä-
tigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers. 
 

gez. Weise, Verbandsvorsitzender 
 
Am 18.06.2024 hat die KOMM-TREU GmbH im Ergebnis 
ihrer Prüfung dem Jahresabschluss 2022 und dem Re-
chenschaftsbericht des Zweckverbandes Wasserversor-
gung Ostritz-Reichenbach/O.L. den folgenden uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk (Auszug) erteilt: 
 
»Prüfungsvermerk des örtlichen Prüfers gemäß § 10  
Abs. 4 SächsKomPrüfVO 
 
An den Zweckverband Wasserversorgung Ostritz-Rei-
chenbach, Reichenbach/O.L.: 
 
Prüfungsurteile 
Ich habe den Jahresabschluss des Zweckverbandes Was-
serversorgung Ostritz-Reichenbach zum 31. Dezember 
2022 für das Haushaltsjahr 2022 – bestehend aus Ergeb-
nis-, Finanz-, und Vermögensrechnung sowie Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Be-
wertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus habe ich 
den Rechenschaftsbericht des Zweckverbandes Wasser-
versorgung Ostritz-Reichenbach für das Haushaltsjahr 
2022 geprüft. 
 
Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse   
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 

wesentlichen Belangen den für Kommunen im Frei-
staat Sachsen geltenden Vorschriften zur Rechnungs-
legung und vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, und Finanzlage des Verbandes zum  
31. Dezember 2022 sowie seiner Ertragslage für das 
Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
2022 und  

• vermittelt der beigefügte Rechenschaftsbericht ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Ver-
bandes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Rechenschaftsbericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den für Kommunen im Freistaat 
Sachsen geltenden Vorschriften und stellt die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkläre ich, dass meine 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungs-
mäßigkeit des Jahresabschlusses und des Rechenschafts-
berichts geführt hat. (Ende Auszug) 
 
Markkleeberg, 18. Juni 2024                        

KOMM-TREU GmbH 
gez. Dr. Thomas Schmechel« 

 
Die Bekanntmachung erfolgt aufgrund von § 88c Abs. 3 
SächsGemO mit dem Hinweis, dass der Jahresabschluss 
mit dem Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers ab dem 
01.12.2025 während der Öffnungszeiten des Rathauses 
der Stadt Bernstadt a. d. Eigen, Bautzener Str. 21, Se-
kretariat des Bürgermeisters, zur Einsichtnahme öffent-
lich ausliegt und während der Öffnungszeiten der Stadt-
werke Görlitz AG, Raum 518, Demianiplatz 23, 02826 
Görlitz eingesehen werden kann.  

 
gez. Weise, Verbandsvorsitzender 
Zweckverband Wasserversorgung  

Ostritz-Reichenbach/O.L. 
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Jetzt 
entdecken

 WARUM GLASFASER? 
WEIL DAS DIE ZUKUNFT IST. 

Während DSL verschwindet, bringst du deine
Familie mit Glasfaser sicher in die digitale Zukunft – 
und steigerst den Wert deiner Immobilie. 

SachsenEnergie.de/warum-glasfaser

Gerne können Sie mich weiterhin  
in Hirschfelde erreichen.

Öffnungszeiten: jeden Dienstag 
9.00 –12.00 Uhr und 14.00 –18.00 Uhr

und nach Vereinbarung • Telefon 035843 20488

Ich wünsche Ihnen alles Gute, ein frohes Weihnachtsfest 
und ein glückliches, gesundes 2026.

Marlies Trenkler, Damenschneidermeisterin

Liebe Kundinnen und Kunden,

hiermit gebe ich nach 33 Jahren aus 
Altersgründen die Schließung meiner 
Annahmestelle in Ostritz bekannt.
Ich bedanke mich ganz herzlich für 
ihre Treue, ihr Vertrauen und viele 
nette Gespräche. Es war eine schöne 
Zeit in meiner beruflichen Laufbahn, 
an die ich mich gerne erinnern werde.

SCHLIESSUNG ANNAHMESTELLE OSTRITZ

GustavWinter
Drucken für Gott und die Welt.

Gewerbestraße 2 · 02747 Herrnhut
Telefon 035873 4180 · Fax 41888
E-Mail post@gustavwinter.de

Visitenkarten

Briefbögen
Briefumschläge

Folder

Broschüren

Mappen
PlakateEtiketten

Mailings

Sie suchen noch  

den richtigen Partner  

für die Herstellung 

Ihrer Geschäftspapiere?
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Hellmuth Mineralöl GmbH & Co. KG
Adam-Ries-Straße 11, 02730 Ebersbach-Neugersdorf

Telefon: 0 35 86 / 7 08 55 - 0

H E I Z Ö L  |  H O L Z P E L L E T S
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Amtsblatt »Ostritzer Stadtanzeiger« 
Herausgeber und verantwortlich für den amtlichen und nichtamtlichen Teil:  
Die Bürgermeisterin der Stadt Ostritz, Frau S. Rikl, Markt 1, 02899 Ostritz, Tel. 
035823 8840, Fax 035823 86584, E-Mail: post@ostritz.de  
Verantwortlich für den Anzeigenteil: 
Gustav Winter Druckerei und Verlagsgesellschaft mbH, »Gewerbestraße« 2,  
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Den Ostritzer Stadtanzeiger können Sie erwerben:  

– in der Drogerie Siegel (Markt 15) 
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– im Getränkehandel »Die Bierfabrik« (Nähe Penny-Markt) 

Der Verkaufspreis beträgt 60 Cent. 

Wir stehen Ihnen in schweren Stunden zur Seite

Redaktionsschluss für den nächsten  
»Ostritzer Stadtanzeiger« ist der 8. 12. 2025 
Erscheinungsdatum ist der 19. 12. 2025


